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Vorwort
Durch das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz wurden die grundlegenden Vorgaben der europäi-
schen Vergaberichtlinie 2014/24/EU im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen umgesetzt. Die
detaillierten Verfahrensregeln sind erst in einem zweiten Schritt durch die Vergaberechtsmodernisie-
rungsverordnung in deutsches Recht übertragen worden. Die Verordnung hat die Bestimmungen des
Abschnitt 2 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A und der Vergabeordnung für
freiberufliche Leistungen in die Vergabeverordnung überführt und um zahlreiche Neuregelungen er-
gänzt. Die Melde- und Berichtspflichten von Auftraggebern wurden in einer neuen Verordnung – der
Vergabestatistikverordnung – geregelt.
Das Rechtsregime unterhalb der Schwellenwerte ist auch nach den jüngsten Reformen in erster Linie
haushaltsrechtlich determiniert. Mit der Unterschwellenvergabeordnung liegt indes ein neues Regel-
werk vor, das den bislang maßgeblichen Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistun-
gen – Teil A ablösen wird. Es orientiert sich in Struktur und Inhalt an der neuen Vergabeverordnung,
gibt den Auftraggebern aber größere Gestaltungsspielräume.
Mit dem Kommentar sollen die Leserinnen und Leser eine umfassende und fachlich fundierte Arbeits-
hilfe zur Auslegung und Anwendung der Regelwerke erhalten. Der Kommentar berücksichtigt die ak-
tuelle Rechtslage sowie die jüngsten Entwicklungen in Rechtsprechung und Schrifttum. Er soll hierzu
zugleich einen kritischen Beitrag leisten.
Die Autorinnen und Autoren stehen für diesen hohen Anspruch. Ihnen danke ich herzlich für die sehr
gute Zusammenarbeit, den fachlichen Austausch und das große Engagement. Ich danke auch Herrn
Sven-Steffen Schulz und Frau Gabriele Heymann-Heß vom Bundesanzeiger Verlag für die äußerst en-
gagierte Betreuung des Werks. Besonderer Dank gilt schließlich Herrn Frederic Delcuvé, der mich in
meiner Herausgebertätigkeit mit hohem Einsatz und großer Kompetenz unterstützt hat.

Berlin, August 2017 Der Herausgeber
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gabeNavigator, Mitautor des juris Praxiskommentars zum Vergaberecht sowie des im Bundesanzei-
ger Verlag erschienenen Kommentars zum Kartellvergaberecht. Er hatte mehrere Jahre einen Lehr-
auftrag für europäisches Vergaberecht an einer Fachhochschule inne und hält regelmäßig Seminare
zu vergaberechtlichen Themen.

Dr. Benjamin Baron von Engelhardt

§ 1 UVgO

Dr. Benjamin von Engelhardt ist seit 2016 Referent im Bundeskanzleramt, zuvor war er Referent
im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Von 2011 bis 2015 war er abgeordnet an die Stän-
dige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU in Brüssel und verhandelte dort u.a. die
neuen EU-Vergaberechtsrichtlinien und die EU-Strukturfonds-Verordnungen für die Förderperiode
2014–2020 und betreute das Beihilfe- und Wettbewerbsrecht sowie als Rechtsberater Vertragsverlet-
zungsverfahren. Er studierte Rechtswissenschaften mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbil-
dung in Bayreuth, Grenoble und Freiburg. Nach Referendariat in Berlin und New York sowie einem
Forschungsaufenthalt an der Harvard Law School wurde er mit einer Arbeit über die WTO an der
Humboldt-Universität zu Berlin promoviert.

Prof. Dr. Michael Eßig

§ 59 VgV/§ 43 UVgO

Prof. Dr. Michael Eßig ist seit 2003 Professor für Materialwirtschaft und Distribution sowie Leiter des
Forschungszentrums für Recht und Management öffentlicher Beschaffung (FoRMöB) an der Univer-
sität der Bundeswehr München. Daneben hat er Lehraufträge unter anderem an der Wirtschaftsuni-
versität Wien und der Universität St. Gallen.

Annelie Evermann

§§ 58, 34 VgV/§§ 24, 43 UVgO

Annelie Evermann ist seit 2012 Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei WEED – Weltwirt-
schaft, Ökologie & Entwicklung e.V. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind Unternehmensverantwor-
tung und nachhaltige öffentliche Beschaffung. Frau Evermann begleitet Gesetzesvorhaben auf Lan-
desebene, ist bundesweit auf Fachveranstaltungen als Referentin zum Thema nachhaltige öffentli-
che Beschaffung und zum Schwerpunkt IT-Beschaffung eingeladen und führt Schulungen und
Beratungen für Vergabestellen durch. Bei den Anhörungen zum Vergaberechtsmodernisierungsge-
setz und den dazugehörigen Verordnungen im Wirtschaftsausschuss des Bundestages sowie bei der
Anhörung zum Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Leitprinzipien im Auswärtigen Amt
war sie als Sachverständige geladen. Frau Evermann studierte Rechtswissenschaften in Kiel, Berlin
und Aarhus (Dänemark). Sie arbeitete u.a. beim Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundesta-
ges, für verschiedene Verlage und bei Amnesty International.
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Rainer Fahrenbruch

§§ 73, 74, 75, 76, 77 VgV

Rainer Fahrenbruch ist selbständiger Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht, Partner der Heimann Hallermann Rechtsanwälte PartGmbB, Dresden.
Die Schwerpunkte seiner forensischen und beratenden Tätigkeit sind die Vergütung und Haftung der
Architekten und Ingenieure sowie die Vergabe von Planungsleistungen. Zu diesen Themen und zum
Berufsrecht der Architekten und Ingenieure veröffentlicht Rainer Fahrenbruch regelmäßig und führt
Fortbildungen für Rechtsanwälte und Architekten durch.

Dr. Gundula Fehns-Böer

§§ 1, 2 UVgO

Dr. Gundula Fehns-Böer ist seit 2011 Richterin am Oberlandesgericht Frankfurt am Main und u.a. Mit-
glied im Vergabesenat. Sie ist Mitautorin eines Kommentars zum GWB-Vergaberecht und hält Vor-
träge zu aktuellen vergaberechtlichen Themen.

Thomas Ferber

§ 58 VgV/§ 43 UVgO

Thomas Ferber ist Diplom-Mathematiker und früherer langjähriger Key-Account-Manager für den Ge-
schäftsbereich Forschung und Lehre bei Sun Microsystems mit der Sonderaufgabe Vergaberecht. Er
ist Autor mehrerer Bücher und Zeitschriftenaufsätze zum Vergaberecht und referiert regelmäßig zu
vergaberechtlichen Themen.
Mit seiner Firma Praxisratgeber Vergaberecht Thomas Ferber e.K. vermittelt er in der Buch- und Semi-
narreihe „Praxisratgeber Vergaberecht“ komplexe Sachverhalte des Vergaberechts verständlich und
praxisorientiert. Seit 2013 studiert er außerdem Wirtschaftsrecht an der Universität des Saarlandes.

Dr. Daniel Fülling

§§ 4, 8 VgV/§§ 6, 16 UVgO

Dr. Daniel Fülling ist Referent in der für Wirtschaftspolitik zuständigen Abteilung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie. Er war mit der Umsetzung der neuen EU-Vergaberichtlinien in natio-
nales Recht befasst und an der Erarbeitung der UVgO beteiligt. Daneben ist er für EU-Pilot- und Ver-
tragsverletzungsverfahren mit Bezug zum Vergaberecht zuständig. Er studierte Rechtswissenschaf-
ten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und absolvierte sein Rechtsreferendariat in
Berlin. Bei Herrn Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff promovierte er zum Thema „Korruptionsregister“.

Katja Gnittke

§§ 15, 16, 29, 35, 49, 52, 58 VgV/§§ 9, 10, 11, 21, 25, 37, 43 UVgO

Rechtsanwältin Katja Gnittke ist Partnerin der Kanzlei WMRC Rechtsanwälte Wichert und Partner
mbB in Berlin. Ihr Schwerpunkt ist das Vergaberecht. Frau Gnittke ist seit dem Jahr 2000 im Vergabe-
recht tätig. Zu ihren Mandanten zählen vorwiegend öffentliche Auftraggeber, darunter viele Kommu-
nen und kommunale Gesellschaften aber auch Bundesländer. Sie unterstützt ihre Mandanten bei der
Durchführung und Vorbereitung von Vergabeverfahren und vertritt diese in Nachprüfungs- und Be-
schwerdeverfahren. Die Tätigkeit von Frau Gnittke betrifft eine Vielzahl von Beschaffungsgegenstän-
den (von ÖPNV- und SPNV-Leistungen über Abfallentsorgungsleistungen und freiberufliche Leistun-
gen bis hin zu Leistungen der Subventionsmittlung). Zu den vergaberechtlichen und haushaltsrechtli-
chen Anforderungen, die sich aus Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid ergeben, berät
Frau Gnittke Zuwendungsempfänger. Sie nimmt zu aktuellen vergaberechtlichen Themen in Veröf-
fentlichungen und Vorträgen Stellung.
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Matthias Grünhagen

§§ 9, 10, 11, 12, 13 VgV/§ 7 UVgO

Matthias Grünhagen ist Rechtsanwalt und Inhaber von GRÜNHAGEN Kanzlei für öffentliche Aufträge.
Die Kanzlei unterstützt mit einem Team aus Rechtsanwälten mit Schwerpunkt Vergaberecht öffentli-
che Auftraggeber, insbesondere Ministerien, öffentliche Unternehmen, Gebietskörperschaften und
Verbände sowie Unternehmen der Privatwirtschaft mit einer ganzheitlichen Beratung in allen Fragen
des Vergaberechts sowie des Beschaffungsmanagements, begleitet jährlich eine Vielzahl von Verga-
beverfahren und unterstützt mit der juristischen Vertragsbegleitung. Rechtsanwalt Grünhagen ver-
fügt über 20-jährige interdisziplinäre Vergabeerfahrung. Als Prokurist leitete er den Einkaufsbereich
eines großen öffentlichen Infrastrukturunternehmens. Zuvor war er Rechtsanwalt und Partner einer
überregionalen Sozietät. Darüber hinaus ist er durch Lehrtätigkeiten an der Berlin School of Econo-
mics und verschiedenen Landesakademien sowie Fachveröffentlichungen und als Herausgeber von
Vergaberechtskommentaren besonders hervorgetreten. (www.kanzleigruenhagen.de)

Alla Gushchina

§ 14 UVgO

Alla Gushchina ist Referentin für Vergabe- und Vertragsrecht im Rechnungshof des Landes Baden-
Württemberg.
Geboren in St.-Petersburg in Russland, kam sie Ende der 90ger Jahre mit ihrer Familie nach Deutsch-
land und wuchs in Köln auf. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften im Jahr 2010 arbeitete
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bonn bei Prof. Dr. Christian Waldhoff. Nach
dem Rechtsreferendariat wechselte sie im Jahr 2014 zur Liegenschaftsverwaltung des Landes Ba-
den-Württemberg und war dort Referentin für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen.
Sie hat mehrere Publikationen veröffentlicht. Sie führt Schulungen und Seminare im Vergabe- und
Vertragsrecht durch.

Oliver Hattig

§§ 15, 16, 29, 35, 49, 52, 58 VgV/§§ 9, 10, 11, 21, 25, 37, 43 UVgO

Rechtsanwalt Oliver Hattig ist Partner der Sozietät Hattig und Dr. Leupolt Rechtsanwälte in Köln. Zu-
vor war er im Kölner und Brüsseler Büro einer auf das öffentliche Wirtschaftsrecht spezialisierten
Kanzlei tätig sowie Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Öf-
fentliches Recht (Prof. Jarass) an der Universität Münster. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Verga-
berecht. Als Experte für das europäische Vergaberecht ist Oliver Hattig in verschiedenen Projekten
der Europäischen Kommission tätig. Er hält regelmäßig Vorträge zu vergaberechtlichen Themen und
ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen auf diesem Gebiet.

Anne Kathrin Henzel

§§ 27, 28 UVgO

Anne Kathrin Henzel ist als Rechtsanwältin bei White & Case LLP in Frankfurt am Main tätig. Frau
Henzel schloss ihr Jurastudium an der Universität Trier im Jahr 2008 ab. Ihr Referendariat durchlief
sie in Trier, Speyer und Brüssel. Nach einer zweijährigen wissenschaftlichen Mitarbeit am Lehrstuhl
für Deutsches und Internationales Öffentliches und Privates Baurecht der TU Darmstadt absolvierte
Frau Henzel ein LL.M. Studium mit dem Schwerpunkt Europäisches Wettbewerbsrecht/Vergaberecht
am King's College in London.
Seit Herbst 2013 promoviert Frau Henzel bei Prof. Dr. Peter Krebs am Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht und Wirtschaftsrecht der Universität Siegen auf dem Gebiet des Vergaberechts. Vor ihrer Tätig-
keit bei White & Case LLP arbeitete sie promotionsbegleitend als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei
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einer Wirtschaftskanzlei in Frankfurt am Main. Dort unterstützte sie zwei Jahre lang bei der Beratung
öffentlicher Auftraggeber und Privatunternehmen in allen Fragen des Vergabe- und Immobilienrechts.

Dr. Lars Hettich

§ 50 VgV

Herr Dr. Lars Hettich, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht und Partner der Rechtsanwaltsge-
sellschaft BEITEN BURKHARDT, Düsseldorf.
Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Vergaberecht, Beihilfe- und Zuwendungsrecht
sowie dem öffentlichen Baurecht. Herr Dr. Hettich begleitet seit 2003 die öffentliche Hand bei der
Vorbereitung und Durchführung komplexer Beschaffungsvorhaben, Umstrukturierungen und kom-
munaler Kooperationen. Zudem betreut er die Privatwirtschaft bei der Teilnahme an öffentlichen Aus-
schreibungen und vertritt deren Interessen und die der Vergabestellen in Nachprüfungsverfahren.
Während seiner früheren Tätigkeit als Syndikus einer deutschen Großbank hat Herr Dr. Hettich außer-
dem Kommunen und Unternehmen bei der Finanzierung öffentlich-privater Partnerschaften beraten.
Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit publiziert Herr Dr. Hettich laufend zu aktuellen vergaberecht-
lichen Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung. Darüber hinaus tritt er als Referent von
Fachvorträgen und Seminaren auf. Herr Dr. Hettich ist Mitglied des Vorprüfungsausschusses „Fach-
anwalt Vergaberecht“ der Rechtsanwaltskammer Köln und Vorsitzender der Regionalgruppe Köln/
Bonn/Koblenz des Deutschen Vergabenetzwerks DVNW e.V.

Veit Hirsch

§§ 14, 15, 16, 17, 18 VgV/§§ 8, 9, 10, 11, 12 UVgO

Veit Hirsch ist Rechtsanwalt bei Müller-Wrede & Partner in Berlin. Im Rahmen seiner anwaltlichen
Tätigkeit betreut er schwerpunktmäßig vergaberechtliche Mandate. Er berät und vertritt hierbei so-
wohl öffentliche Auftraggeber als auch private Unternehmen. Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften in Leipzig und dem Referendariat in Berlin war Herr Hirsch zunächst in der Praxisgruppe
Öffentliches Wirtschaftsrecht einer internationalen Großkanzlei am Standort Frankfurt am Main als
Rechtsanwalt tätig. Seit dem Jahr 2012 ist er Teil des Anwaltsteams von Müller-Wrede & Partner.

Dr. Andreas Hövelberndt

§§ 42, 44 VgV/§§ 31, 33 UVgO

Dr. Andreas Hövelberndt ist Rechtsanwalt und stellvertretender Leiter des Stabsbereiches Recht der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg. In dieser Funktion berät er das Unternehmen und dessen Tochterge-
sellschaften bei der Konzeption und Durchführung nationaler und europaweiter Vergabeverfahren.
Vor seiner Tätigkeit für die Wirtschaftsbetriebe Duisburg war er im Dezernat „Öffentliches Wirt-
schaftsrecht“ einer im In- und Ausland vertretenen Wirtschaftskanzlei am Standort Düsseldorf tätig.
Zuvor promovierte Herr Dr. Hövelberndt an der Ruhr-Universität Bochum unter Betreuung durch Herrn
Prof. Dr. Martin Burgi, an dessen Lehrstuhl er zeitweilig tätig war, zu einer wirtschaftsverwaltungs-
rechtlichen Thematik. Herr Dr. Hövelberndt ist Autor diverser Fachveröffentlichungen zu vergabe- und
wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Fragestellungen.

Dr. Lutz Horn

§§ 20, 41, 56, 60, 82 VgV/§§ 13, 29, 41, 44, 54 UVgO

Dr. Lutz Horn ist Fachanwalt für Vergaberecht und Partner im Frankfurter Büro der Sozietät GÖRG
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB. Er ist im Bereich Verwaltungsrecht sowie im deutschen und
europäischen Vergaberecht tätig. Er ist spezialisiert auf die Beratung von Behörden, anderen öffentli-
chen Auftraggebern sowie Auftragnehmern bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Lutz Horn hat zu
diesem Themenkreis umfangreich publiziert und Vorträge gehalten. Ferner ist er ehrenamtlicher Bei-
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sitzer der Vergabekammer des Landes Hessen und Lehrbeauftragter der Deutschen Universität für
Verwaltungswissenschaften in Speyer.

Wiltrud Kadenbach

§§ 28, 30 VgV/§§ 20, 22 UVgO

Frau Regierungsoberrätin Wiltrud Kadenbach war zwischen 1996 und 2003 als Justiziarin in einer
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in den Bereichen des Miet-, Bau- und Vergaberechts tätig.
2003 wechselte sie zum Freistaat Sachsen, wo sie zunächst als Referentin im Bereich „Wasserrecht-
liche Planfeststellungsverfahren, Hochwasserschutz“ tätig war.
Frau Kadenbach ist seit Januar 2006 Vorsitzende der 1. Vergabekammer des Freistaats Sachsen bei
der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, der sie seit September 2004 angehört.
Frau Kadenbach ist Mitautorin mehrerer Kommentare zum Vergaberecht.

Dr. Hendrik Kaelble

§§ 14, 15, 16, 17, 18 VgV/§§ 8, 9, 10, 11, 12 UVgO

Dr. Hendrik Kaelble ist Referent in der Europaabteilung des Bundeskanzleramtes. Zuvor arbeitete er
im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Referat EU-Binnenmarkt und als Rechtsan-
walt in der Kanzlei Müller-Wrede & Partner mit den Tätigkeitsschwerpunkten Vergaberecht, Public
Private Partnerships. Dr. Kaelble promovierte nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an
der Humboldt-Universität zu Berlin im Bereich des Vergabe- und Beihilfenrechts.

Dr. Hannes Kern

§ 50 UVgO

Dr. Hannes Kern ist Fachanwalt für Vergaberecht und Partner im Stuttgarter Büro von wuertenberger
| Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB. Er studierte an den Universitäten Würzburg und Mainz so-
wie am King’s College (London). Nach Abschluss der Promotion im Kartellvergaberecht ist er seit 2009
als Rechtsanwalt im Bereich des europäischen und deutschen Vergaberechts tätig. Er berät öffentli-
che Auftraggeber und Bieter im Rahmen von Vergabeverfahren und Vergabenachprüfungsverfahren.

Prof. Dr. Matthias Knauff

§ 19 VgV

Prof. Dr. Matthias Knauff, LL.M. Eur., ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere
Öffentliches Wirtschaftsrecht, geschäftsführender Direktor des Instituts für Energiewirtschaftsrecht
und Leiter der Forschungsstelle für Verkehrsmarktrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena so-
wie Richter am Thüringer Oberlandesgericht (Vergabesenat). Nach Studium, Promotion und Habilita-
tion an der Universität Würzburg sowie Lehrstuhlvertretungen an der Universität Freiburg und der
LMU München nahm er im Jahr 2011 einen Ruf auf eine Professur an der EBS Universität für Wirt-
schaft und Recht in Wiesbaden an. Seit dem Sommersemester 2013 lehrt und forscht er in Jena. Das
Vergaberecht zählt zu seinen Forschungsschwerpunkten.

Dr. Oliver Kruse

§ 47 UVgO

Dr. Oliver Kruse ist seit Oktober 2016 als Syndikus für die TenneT TSO GmbH tätig. Innerhalb der
Rechtsabteilung befasst er sich schwerpunktmäßig mit dem Vergabe- und Vertragsrecht.
Herr Dr. Kruse studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bielefeld und Konstanz. Wäh-
rend seines Referendariats in Düsseldorf arbeitete er im Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfa-
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len sowie in den Kanzleien HFK Rechtsanwälte LLP und Bird & Bird LLP, jeweils in den Bereichen Öf-
fentliches Wirtschaftsrecht/Vergaberecht. Er promovierte nach Abschluss des Referendariats zum
Thema Konzessionsvergabe am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Öffentliches Wirt-
schaftsrecht, von Prof. Dr. Matthias Knauff LL.M. Eur. in Jena. Promotionsbegleitend war er als Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter bei GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte mbB im privaten Baurecht
und Vergaberecht tätig. Er ist Autor vergaberechtlicher Beiträge und hält Vorträge zu diesem Themen-
bereich.

Dr. Irene Lausen

§§ 53, 81 VgV/§ 38 UVgO

Dr. Irene Lausen ist Leiterin des Referats „Vergabewesen“ im Hessischen Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Zuvor war sie von 1999 bis 2014 hauptamtliche Beisitzerin
der Vergabekammer des Landes Hessen und Leiterin eines städtischen Rechtsamts. Bei Twinning-
Projekten der EU und der Bundesrepublik Deutschland hat sie potenzielle Beitrittskandidaten der EU
als Expertin für Vergaberecht beraten. Sie promovierte zu einem vergaberechtlichen Thema an der
Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Frau Dr. Lausen ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen
im Vergaberecht. Sie hält regelmäßig Vorträge zu vergaberechtlichen Themen.

Sebastian Lischka

§ 63 VgV/§ 48 UVgO

Sebastian Lischka ist Richter am Landgericht Neuruppin. Zuvor war er als Rechtsanwalt in der Kanz-
lei Müller-Wrede & Partner mit dem Beratungsschwerpunkt Vergaberecht tätig. Er veröffentlicht regel-
mäßig zu vergaberechtlichen Themen.

Dr. Johannes Lux

§ 2 UVgO

Dr. Johannes Lux ist Richter am Verwaltungsgericht Berlin.
Seit 2004 arbeitete er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Vergaberechtsteam von
Rechtsanwalt Müller-Wrede in Berlin. Im Jahr 2009 promovierte ihn die Ruhr-Universität Bochum
(Lehrstuhl Prof. Burgi) mit einer vergaberechtlichen Arbeit („Bietergemeinschaften im Schnittfeld von
Gesellschafts- und Vergaberecht“). Seit 2010 ist er Richter im Land Berlin. Derzeit ist Herr Dr. Lux ab-
geordnet an die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz. Dort ist er als Referent für die
Organisation der Gerichte und Gerichtsverfassungsrecht sowie für Grundsatzangelegenheiten des
Vergaberechts zuständig. Des Weiteren ist er Mitglied der für Bauvergaben zuständigen Beschlussab-
teilung der Vergabekammer des Landes Berlin.
Dr. Lux veröffentlicht regelmäßig zu vergabe- und verwaltungsrechtlichen Themen in Fachzeitschrif-
ten und ist u.a. Mitautor eines Handbuchs zum Versammlungsrecht sowie mehrerer Kommentare
zum Vergaberecht.

Dr. Bettina Maaser-Siemers

§ 43 VgV/§ 32 UVgO

Frau Dr. Maaser-Siemers, LL.M. (King´s College London) ist Grundsatzreferentin für Vergaberecht in
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie ist
Autorin der Hamburgischen Verwaltungsrichtlinien zum Bauvergaberecht und stellvertretende Vorsit-
zende der Vergabekammer bei der BSW.
Vor ihrem Eintritt in den Staatsdienst war Frau Dr. Maaser-Siemers viele Jahre als Rechtsanwältin
einer internationalen Wirtschaftskanzlei und als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Ham-
burg tätig.
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Seit 2015 ist sie Dozentin beim Fachanwaltskurs Vergaberecht des Hamburger Vergabeinstituts und
der Bucerius Education GmbH sowie Referentin bei verschiedenen vergaberechtlichen Fortbildungs-
veranstaltungen.

Thomas Maibaum

§§ 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80 VgV/§ 52 UVgO

Thomas Maibaum ist Rechtsanwalt im Berliner Büro der Kanzlei Leinemann & Partner Rechtsan-
wälte. Er berät und vertritt Unternehmen und öffentliche Auftraggeber schwerpunktmäßig in den Be-
reichen Bauen und Planen. Thomas Maibaum ist seit 1996 im Vergaberecht tätig und hat über viele
Jahre als Delegierter im DVA, im Hauptausschuss VOF sowie im Beratenden Ausschuss zur Öffnung
des öffentlichen Auftragswesens der Europäischen Kommission an der Entwicklung des deutschen
und europäischen Vergaberechts mitgewirkt. Er war über mehr als 10 Jahre Ehrenamtlicher Beisitzer
bei den Vergabekammern des Bundes und hat den Bundeswettbewerbsausschuss der Bundesarchi-
tektenkammer und die Arbeitsgruppe Vergaberecht/Architektenwettbewerbe des Europäischen Ar-
chitektenrats ACE langjährig juristisch begleitet.
Seit 1999 ist Thomas Maibaum mit zahlreichen Buchveröffentlichungen zum Vergabe-, Bau- und Pla-
nungsrecht präsent.

David Meurers

§ 19 VgV

Rechtsassessor David Meurers, M.Sc. (LSE) ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öf-
fentliches Recht, insbesondere Öffentliches Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Matthias Knauff, LL.M. Eur.)
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach dem Studium in Freiburg und London und dem Refe-
rendariat im Kammergerichtsbezirk promoviert er seit 2016 im Schnittstellenbereich von Rechts- und
Sozialwissenschaften.

Malte Müller-Wrede

§§ 1, 58 VgV/§§ 1, 2, 22, 43 UVgO

Malte Müller-Wrede ist Rechtsanwalt und Gründungspartner der Sozietät Müller-Wrede & Partner in
Berlin. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen das Vergaberecht, das Recht der öffentlich-privaten
Partnerschaften, das Recht des ÖPNV und SPNV, das Architekten- und Ingenieurrecht, das private
Baurecht und Vertragsgestaltungen. Er vertritt Auftraggeber und Unternehmen in Nachprüfungs- und
Beschwerdeverfahren und hat hierbei zahlreiche vergaberechtliche Grundsatzentscheidungen erstrit-
ten.
Herr Müller-Wrede ist Vorsitzender des Fachanwaltsausschusses Vergaberecht der Rechtsanwalts-
kammer Berlin. Er referiert und publiziert regelmäßig zu vergaberechtlichen Themen. Er ist Herausge-
ber mehrerer vergaberechtlicher Standardwerke und Mitglied des Herausgeberbeirates der Fachzeit-
schrift Vergaberecht.

Dr. Friederike Mußgnug

§§ 5, 6 VgV/§§ 3, 4 UVgO

Dr. iur. Friederike Mußgnug ist Assessorin im Zentrum Recht und Wirtschaft der Diakonie Deutsch-
land. Ihr Schwerpunkt ist Sozialrecht (Kinder- und Jugendhilfe, Grundsicherung, Sozialhilfe) und Ver-
gaberecht.
Ihr Jurastudium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn schloss sie im Jahr 2000
mit der Promotion ab und ging zur Diakonie Deutschland, wo sie zunächst für kirchliches Arbeitsrecht
zuständig war. Seit 2004 ist sie im Vergaberecht und mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Sozial-
recht tätig.
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Dr. Benedikt Overbuschmann

§§ 27, 33, 48 VgV/§§ 19, 35 UVgO

Dr. Benedikt Overbuschmann ist Rechtsanwalt in der Sozietät DIECKERT Recht und Steuer in Berlin.
Er ist schwerpunktmäßig im Bereich des privaten Baurechts und des Vergaberechts tätig. Er berät
und vertritt öffentliche Auftraggeber sowie Unternehmen bei der Vergabe und der Abwicklung öffentli-
cher Aufträge. Herr Dr. Overbuschmann publiziert regelmäßig zu vergabe- und baurechtlichen The-
men.

Dr. Marc Pauka

§ 2 UVgO

Dr. Marc Pauka ist seit April 2016 Partner und Rechtsanwalt bei HFK Rechtsanwälte. Der Schwer-
punkt seiner Tätigkeit ist das Vergaberecht und öffentliche Preisrecht sowie Beihilfenrecht und IT-
Recht. Von 2011 bis 2016 war er im Bereich Recht der KfW in Frankfurt als Syndikus und zuletzt Pro-
kurist mit dem Schwerpunkt Vergaberecht tätig. Zuvor war er als Rechtsanwalt und Prokurist mit dem
Schwerpunkt Öffentliches Wirtschaftsrecht und insbesondere Vergabe und EU-Beihilfenrecht bei ei-
ner großen internationalen Wirtschaftsprüfergesellschaft sowie in einer auf Vergaberecht speziali-
sierten Kanzlei tätig.

Tatyana W. Peshteryanu

§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VergStatVO

Frau Tatyana W. Peshteryanu ist Rechtsanwältin bei GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
in Frankfurt am Main und Mitglied der Praxisgruppe Vergaberecht. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst ins-
besondere die rechtliche Beratung der öffentlichen Hand bei allen Fragen des deutschen und europäi-
schen Vergaberechts sowie des Architekten- und Ingenieurrechts. Frau Peshteryanu studierte
Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim und wurde im Jahr 2012 zur Anwaltschaft zuge-
lassen. Sie ist Autorin vergaberechtlicher Beiträge und hält Vorträge zu ausgewählten Themen des
Vergaberechts.

Dr. Benjamin Pfannkuch

§ 51 VgV/§ 36 UVgO

Dr. Benjamin Pfannkuch ist als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Vergaberecht und Öffentliches
Wirtschaftsrecht tätig. Sein Studium und Referendariat absolvierte er in Kiel, Genf, Brüssel und Ham-
burg. Nach Tätigkeiten im öffentlichen Dienst berät er derzeit in einer Wirtschaftskanzlei in Kiel. Seine
Veröffentlichungen haben insbesondere das Vergaberecht zum Gegenstand.

Benjamin Pfohl

§§ 25, 26, 61 VgV/§§ 18, 45 UVgO

Benjamin Pfohl ist Richter am Aachener Verwaltungsgericht. Sein Studium der Rechtswissenschaf-
ten schloss er im Januar 2011 an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen ab und arbeitete danach
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen. Sein Rechtsreferendariat schloss er
im April 2013 mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen ab. Danach war er bis Dezember 2014
als Anwalt in einer internationalen Wirtschaftskanzlei vor allem im Bereich des Vergaberechts und
des Umweltrechts beschäftigt. Seit Dezember 2014 ist er nunmehr als Richter am Aachener Verwal-
tungsgericht tätig. Er ist zudem Autor von Veröffentlichungen insbesondere zum Vergaberecht.
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Michael Pilarski

§§ 21, 53 UVgO

Michael Pilarski ist als Volljurist bei der Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen
– NBank – in Hannover tätig. Als Prüfer, insbesondere der Vergaberechtsstelle, lag sein Schwerpunkt
mehrere Jahre in den Bereichen Zuwendungs-, Vergabe- und EU-Beihilfenrecht. Er prüfte die Einhal-
tung des Zuwendungs-, Vergabe- sowie EU-Beihilfenrechts durch private und öffentliche Auftragge-
ber, die Förderungen aus öffentlichen Mitteln erhalten und begleitete Zuwendungsempfänger bei
diesbezüglichen Fragestellungen. Nunmehr ist er in der Rechtsabteilung der NBank in den Bereichen
Vergabe-, Vertrags- sowie Auslagerungsmanagement beschäftigt. Darüber hinaus sitzt er der Verga-
bekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in
Lüneburg bei, ist zugelassener Rechtsanwalt, übernimmt Referententätigkeiten sowie Schulungen im
Zuwendungs- und Vergaberecht und ist Autor verschiedener Veröffentlichungen.

Dr. Melanie Plauth

§ 36 VgV/§ 26 UVgO

Dr. Melanie Plauth ist Rechtsanwältin bei Müller-Wrede & Partner und berät schwerpunktmäßig in den
Bereichen des Vergabe- und Europarechts. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Berlin
und Bologna arbeitete sie mehrere Jahre promotionsbegleitend als Wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Praxisgruppe Vergaberecht der Kanzlei Müller-Wrede & Partner. Ihre Dissertation fertigte sie zu
einer vergaberechtlichen Fragestellung („Die Rechtspflicht zur Transparenz im europäisierten Verga-
berecht“) an. Während des Rechtsreferendariats absolvierte sie unter anderem Stationen bei der Ver-
gabekammer Berlin und im Binnenmarktreferat des Bundeswirtschaftsministeriums.

Dr. Verena Poschmann

§ 21 VgV/§ 15 UVgO

Dr. Verena Poschmann ist Rechtsanwältin und Salary-Partnerin in der Sozietät Müller-Wrede & Part-
ner in Berlin. Sie studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Marburg und Berlin. Frau Dr.
Poschmann verfügt über langjährige Erfahrungen und vertiefte Kenntnisse im Vergaberecht. Bereits
in den Jahren 2000 bis 2002 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Dezernat Vergaberecht
der Vorgängersozietät von Müller-Wrede & Partner tätig, seit 2002 ist sie Rechtsanwältin eben dort.
Darüber hinaus promovierte sie zu einem vergaberechtlichen Themenbereich an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten von Frau Dr. Poschmann gehören neben dem Ver-
gaberecht auch hiermit im Zusammenhang stehende Fragestellungen beispielsweise des Zuwen-
dungs- und Europarechts.

Magnus Radu

§ 3 VgV

Magnus Radu ist seit 2012 Mitglied des für Staats- und Notarhaftungsrecht sowie das Notarkosten-
recht zuständigen 9. Zivilsenats des Kammergerichts; seit 2013 ist er zugleich Mitglied des Vergabe-
senats des Kammergerichts und seit 2014 dort auch als Güterichter tätig.
Er war seit 1997 zunächst als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft am Landgericht Berlin tätig
und dann seit 1999 als Richter am Amtsgericht insbesondere mit allgemeinen Zivilsachen und Woh-
nungseigentumssachen befasst. Von 2007 bis 2011 war er an die Senatsverwaltung für Justiz des
Landes Berlin abgeordnet, wo er zunächst als Dezernent im Zivilrechtsreferat und in den Jahren 2010
und 2011 als Leiter des Büros der Senatorin tätig war.
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Dr. Marc Röbke

§ 1 VgV

Dr. Marc Röbke ist Rechtsanwalt und Partner bei BEITEN BURKHARDT in Berlin. Er berät öffentliche
Auftraggeber und Unternehmen vergaberechtlich und zu Fragen des Beihilfe- und des Zuwendungs-
rechts. Dr. Marc Röbke verfügt über besondere Erfahrung in der Beratung von Projekten des öffentli-
chen Nahverkehrs, der Verkehrsinfrastruktur und der Energiewirtschaft sowie von IT-Beschaffungs-
vorhaben.
Dr. Marc Röbke studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Potsdam und Toulouse, Frank-
reich, und wurde im Jahr 2007 zur Anwaltschaft in Deutschland zugelassen. Vor seinem Wechsel zu
BEITEN BURKHARDT im Jahr 2013 war er in nationalen und internationalen Wirtschaftskanzleien
und in der Rechtsabteilung der Deutschen Bahn AG tätig.

Dr. Dr. Andreas Ruff

§§ 64, 65, 66 VgV/§ 49 UVgO

Dr. Dr. Andreas Ruff LL.M. (Oec.) ist im Bundeskanzleramt tätig. Er verfügt über langjährige praktische
Erfahrungen und Expertise in der Durchführung von nationalen und europaweiten Vergabeverfahren
sowie Public Private Partnerships. Zudem verfügt Herr Ruff über praktische Erfahrungen in den Berei-
chen des Strategischen Einkaufs im Rüstungsbereich sowie der Prüfung von arbeitsmarktbezogenen
Auftragsvergaben. Zu Fragestellungen des Vergaberechts hat Herr Ruff promoviert, als auch seine
Masterthesis verfasst. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die strategische Beschaffung
sowie die Vergabe von sozialen Dienstleistungen, insbesondere Arbeitsmarktdienstleistungen. Herr
Ruff veröffentlicht zu vergaberechtlichen Themen, beispielsweise als Mitautor im Kompendium des
Vergaberechts sowie in Kommentaren zur KonzVgV und SektVO unter der Herausgeberschaft von
Herrn Rechtsanwalt Müller-Wrede. Herr Ruff gibt in diesem Werk ausschließlich seine persönliche
Auffassung wieder.

Nadine Schade

§§ 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80 VgV/§ 52 UVgO

Nadine Schade ist seit 2015 im Landesamt für Bauen und Verkehr als Referentin im Dezernat für
Rechtsangelegenheiten beschäftigt. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten gehört u.a. das Vergaberecht.
Davor war Frau Schade von 2009 bis 2015 als Rechtsanwältin und Referentin im Justitiariat der Bun-
desarchitektenkammer insbesondere in den Bereichen des Vergabe- und Vertragsrechts sowie des
Wettbewerbsrechts tätig.

Dr. Kai-Uwe Schneevogl

§ 1 UVgO

Dr. Kai-Uwe Schneevogl ist Fachanwalt für Vergaberecht und Partner im Frankfurter Büro der Sozietät
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB. Er ist im Bereich des deutschen und europäischen
Vergaberechts sowie im Immobilien- und Spezialanlagenbau tätig. Er ist spezialisiert auf die Beratung
von Behörden, anderen öffentlichen Auftraggebern sowie Auftragnehmern bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge und Realisierung von Industriebauvorhaben. Dr. Kai-Uwe Schneevogl hat zu diesem
Themenkreis umfangreich publiziert und hält dazu regelmäßig Vorträge. Ferner ist er Mitmentor und
Kommentator an verschiedenen vergaberechtlichen Standardwerken.
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Dr. Albert Schnelle

§§ 54, 55 VgV/§§ 39, 40 UVgO

Dr. iur. Albert Schnelle ist Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht in Bremen und Mitglied des
dortigen Vergabesenats und 2. Zivilsenats.
Rechtswissenschaft studierte er in Tübingen und Göttingen. Nach seinem Großen Staatsexamen im
Jahre 1979 war er zunächst als Rechtsanwalt in der Bremer Kanzlei Dres. Haas, Hüchting und
Schmalenberg tätig und wechselte anschließend als Richter in die niedersächsische und Bremer Justiz.
Er ist Mitglied des Gemeinsamen Prüfungsamtes in Hamburg und engagiert sich seit 1994 in der
bremischen Referendarausbildung.

Holger Schröder

§§ 67, 68 VgV

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht Holger Schröder verantwortet als Partner bei Rödl &
Partner in Nürnberg den Bereich der vergaberechtlichen Beratung. Er betreut seit vielen Jahren zahl-
reiche Verfahren zur Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen öffentlicher Auftraggeber sowie
Sektorenauftraggeber von der Bekanntmachung bis zur Zuschlagserteilung und vertritt hauptsäch-
lich die öffentliche Hand in Nachprüfungsverfahren sowie in zivilgerichtlichen Streitverfahren. Er ist
Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen und referiert regelmäßig zu vergaberechtlichen Themen.
Herr Schröder ist Lehrbeauftragter an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislin-
gen (HfWU) und unterrichtet dort Vergaberecht. Er ist ständiges Mitglied im gemeinsamen Prüfungs-
ausschuss „Fachanwalt für Vergaberecht“ der Rechtsanwaltskammer Nürnberg und der Rechtsan-
waltskammer Bamberg.

Dr. Christof Schwabe

§§ 37, 38, 40 VgV/§§ 27, 28 UVgO

Dr. Christof Schwabe LL.M. ist Vergabemanager der KfW Bankengruppe. Er betreut in dieser Position
europaweite Vergabeverfahren und vergaberechtliche Grundsatzanfragen. Herr Dr. Schwabe stu-
dierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Frankfurt am Main und Aberdeen (Schottland).
Nach dem Referendariat in Berlin war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Uni-
versität Darmstadt tätig. 2009 wurde er von der Ruhr-Universität Bochum, Prof. Burgi, mit einem ver-
gaberechtlichen Thema promoviert. Herr Dr. Schwabe beriet als Rechtsanwalt von 2009 bis 2016 öf-
fentliche Auftraggeber und Bieter in allen Bereichen des Vergaberechts. Er ist Autor zahlreicher Fach-
veröffentlichungen. Seine Kommentierungen geben seine private Meinung wieder.

Dr. Jan Bernd Seeger

§§ 45, 46 VgV/§ 33 UVgO

Dr. Jan Bernd Seeger ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei GSK Stockmann in Hamburg und dort im Be-
reich Projects and Public Sector tätig. Schwerpunktmäßig berät er in den Bereichen des Vergabe- und
Beihilferechts sowie des öffentlichen Bau- und Planungsrechts (u.a. Projektentwicklung) die öffentli-
che Hand und deren Wirtschaftsunternehmen sowie mittelständische Unternehmen und Großunter-
nehmen.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Osnabrück arbeitete Herr Dr. Seeger
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen European Legal Studies Institute bei Herrn Prof. Dr.
Oliver Dörr, LL.M., und wurde 2013 mit einer Dissertation zum rechtsvergleichenden Vergaberechts-
schutz promoviert. Während des Rechtsreferendariats im OLG-Bezirk Düsseldorf war er unter ande-
rem in Berlin im BMWi – Referat für Öffentliche Aufträge, Vergabeprüfstelle, Immobilienwirtschaft –
und in London bei einer Großkanzlei beschäftigt. Er ist Autor verschiedener Veröffentlichungen im
öffentlichen Bau- und Vergaberecht.

XXIV

Leseprobe – VgV/UVgO einschließlich VergStatVO



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

Autorinnen und Autoren

Dr. Daniel Soudry

§ 57 VgV/§ 42 UVgO

Dr. Daniel Soudry, LL.M. ist Fachanwalt für Vergaberecht und Partner der Sozietät SOUDRY & SOUDRY
Rechtsanwälte (Berlin). Er berät Unternehmen und öffentliche Auftraggeber im Vergaberecht und Öf-
fentlichen Wirtschaftsrecht sowie im Zivilrecht. Schwerpunktmäßig ist er in den Branchen Arbeits-
markt & Soziales, Reinigung & FM, Verteidigung & Sicherheit, Postdienstleistungen, Bau und Verkehr
tätig. Herr Dr. Soudry tritt regelmäßig als Referent auf und publiziert laufend zu vergaberechtlichen
Themen.

Dr. Frank Sterner

§ 1 UVgO

Dr. Frank Sterner ist Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt in der Diehl Gruppe. Er hat sich u.a. auf
das Vergabe- und Vertragsrecht im Verteidigungsbereich spezialisiert und berät bei Geschäften mit
der öffentlichen Hand, Systemherstellern, Lieferanten und Kooperationspartnern sowie zu Fragen des
Außenwirtschaftsrechts. Dr. Frank Sterner ist Mitherausgeber des Praxiskommentars Beschaffung
im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich (Bundesanzeiger Verlag 2013).

Dr. Jörg Stoye

§ 47 VgV/§ 34 UVgO

Dr. Jörg Stoye ist Gesellschafter bei HFK Rechtsanwälte LLP und leitet dort das Büro des Frankfurter
Standorts. Er ist seit 15 Jahren auf das Recht der öffentlichen Auftragsvergabe spezialisiert und berät
überwiegend öffentliche Auftraggeber, aber auch Unternehmen insbesondere bei Verkehrsinfrastruk-
turprojekten und sonstigen Bauvorhaben sowie in den Bereichen der IT-/TK-Beschaffung und der ge-
bäudenahen Dienstleistungen. Dabei übernimmt Dr. Stoye auch die Federführung in interdisziplinären
Beraterteams, etwa zu Fragen des Claim-Managements, der Compliance und des Zuwendungs-
rechts. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit als Fachanwalt für Vergaberecht ist die Führung von
Vergabenachprüfungsverfahren und vergaberechtlichen Schadensersatzprozessen.

Dr. Tobias Traupel

§§ 31, 32 VgV/§ 23 UVgO

Dr. Tobias Traupel ist Ständiger Vertreter der Abteilungsleitung VI „Außenwirtschaft“ des Ministerium
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Zuvor be-
treute er das europäische Beihilferecht in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz bei der Europäi-
schen Union und leitete viele Jahre die Gruppe „Wirtschaftsrecht“ im Ministerium für Wirtschaft, Ener-
gie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen. Nach einer Tätigkeit als
Richter am Landgericht Düsseldorf und einer Abordnung zum Bundesministerium der Justiz, wo er in
den völkerrechtlichen Referaten tätig war, war Dr. Traupel seit 1993 in den für Wirtschaft zuständigen
Ressorts der Landesregierung von Nordrhein–Westfalen bis zu seiner Ernennung zum Gruppenleiter
u. a. langjährig als Justiziar und zuletzt als Referatsleiter für das materielle Vergaberecht federfüh-
rend in der nordrhein-westfälischen Landesregierung tätig.
Er ist als Experte für das europäische Beihilferecht und PPP in den Twinning-Projekten der Europäi-
schen Union für die Beitrittskandidaten tätig und war mehrere Jahre Vertreter der Bundesländer im
Kommissionsgremium „Multilaterale Sitzungen zu beihilferechtlichen Fragen“. Er ist Mitherausgeber
der „European Procurement & Public Private Partnership Law Review“ und war Prüfungsvorsitzender
für Wirtschaftsprüfer in Nordrhein-Westfalen.
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Dr. Cornelia Voigt

§ 7 VgV/§ 5 UVgO

Dr. Cornelia Voigt ist in der Rechtsabteilung der Deutsche Bahn AG in Berlin tätig. Der Schwerpunkt
ihrer Tätigkeit liegt im Vergabe- und privaten Baurecht. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften
an der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Referendariat war sie als wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Schröder an der Humboldt-Universität zu Berlin tätig. Im Rahmen ihrer
Dissertation zu einem vergaberechtlichen Thema spezialisierte sie sich auf das Vergaberecht. Seit
2013 begleitet sie bei der Deutsche Bahn AG u.a. die Beschaffung im Bereich Infrastruktur.

Dr. Hajo Willner

Dr. iur. Hajo Willner, Oberverwaltungsrat, ist seit 2010 in der Rechtsabteilung des Baureferates der
Landeshauptstadt München tätig. Er berät die städtischen Projektleitungen bei der Vergabe von Auf-
trägen für Hoch- und Tiefbauprojekte und bei der Vertragsdurchführung.
Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Würzburg und Caen (Frankreich)
und seinem Rechtsreferendariat in Mannheim arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Lehrbeauftragter für privates und öffentliches Baurecht an der Technischen Universität Darmstadt.
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Abkürzungsverzeichnis

A
a.A. anderer Ansicht

a.a.O. am angegebenen Ort

ABl. Amtsblatt

Abs. Absatz

Abschn. Abschnitt

A-Drs. Ausschussdrucksache

a.E. am Ende

a.F. alte Fassung

AG Aktiengesellschaft

AGB Allgemeine Geschäfts-
bedingungen

Alt. Alternative

Anh. Anhang

Anm. Anmerkung

AnwBl. Zeitschrift Anwaltsblatt

AöR Archiv des öffentlichen Rechts

ARGE Arbeitsgemeinschaft

ARS Allgemeines Rundschreiben

Art. Artikel

Aufl. Auflage

B
BAnz. Bundesanzeiger

BauR Zeitschrift für das gesamte
öffentliche und zivile Baurecht

BayObLG Bayerisches Oberstes Landes-
gericht

BayVBl. Bayerische Verwaltungsblätter

BB Der Betriebs-Berater

Bd. Band

BDI Bundesverband der Deutschen
Industrie

BDU Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater

BFH Bundesfinanzhof
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BGBl. Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

BGHZ Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs in Zivilsachen

BMF Bundesministerium der
Finanzen

BMI Bundesministerium des Innern

BMJ Bundesministerium der Justiz

BMUB Bundesministerium für
Umwelt, Natur, Bau und
Reaktorsicherheit

BMVBW Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen

BMVBS Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung

BMVI Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur

BMWA Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit

BMWi Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie

BRAK Bundesrechtsanwaltskammer

BR-Drs. Bundesrats-Drucksache

Bsp. Beispiel

bspw. beispielsweise

BT-Drs. Bundestags-Drucksache

Buchst. Buchstabe

BVerfG Bundesverfassungsgericht

BVerfGE Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

BWGZ Die Gemeinde – Zeitschrift für
die Städte und Gemeinden

bzgl. bezüglich

bzw. beziehungsweise
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Abkürzungsverzeichnis

C
ca. circa

c.i.c. culpa in contrahendo

CEN Comité Européen de
Normalisation = Europäisches
Komitee für Normung

CENELEC Europäisches Institut für
Elektrotechnische Normung

CMLRev Common Market Law Review

CN Combined Nomenclature

CON Controlling – Zeitschrift für
erfolgsorientierte Unterneh-
menssteuerung

CPA Classification of Products by
Activity

CPC Central Product Classification

CPV Common Procurement
Vocabulary

CR Computer und Recht – Zeit-
schrift für die Praxis des
Rechts der Informationstech-
nologien

D
DAV Deutscher Anwaltverein e.V.

DB Der Betrieb – Wochenschrift
für Betriebswirtschaft,
Steuerrecht, Wirtschaftsrecht,
Arbeitsrecht

DEKRA Deutscher Kraftfahrzeug-
Überwachungsverein e.V.

d.h. das heißt

DIHT Deutscher Industrie- und
Handelskammertag

DIN Deutsches Institut für
Normung

DiskE Diskussionsentwurf

Diss. Dissertation

DÖV Die Öffentliche Verwaltung –
Zeitschrift für Öffentliches
Recht und Verwaltungs-
wissenschaften

Drs. Drucksache

XXVIII

DVA Deutscher Vergabe- und
Vertragsausschuss für Bau-
leistungen

DVAL Deutscher Vergabe- und
Vertragsausschuss für Liefer-
und Dienstleistungen

DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt

E
ebd. ebenda

ECU European currency unit,
Europäische Währungseinheit

EDV Elektronische Daten-
verarbeitung

EEE Einheitliche Europäische
Eigenerklärung

ESFS Europäische Finanz-
stabilisierungsfazilität

EFTA European Free Trade
Association

EG Europäische Gemeinschaft

EG-ABl. Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaft

Einf. Einführung

Einl. Einleitung

EN Europäische Norm

endg. endgültig

ESM Europäische Stabilitäts-
mechanismus

EU Europäische Union

EU-ABl Amtsblatt der Europäischen
Union

EuG Gericht der Europäischen
Union

EuGH Gerichtshof der Europäischen
Union

Euratom Europäische Atomgemein-
schaft

EuZW Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht

E-Vergabe elektronische Vergabe

evtl. eventuell
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EWG Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft

EWR Europäischer Wirtschaftsraum

F
f. und die folgende Seite

ff. und die folgenden Seiten

F&E Forschung und Entwicklung

Fn. Fußnote

FS Festschrift

G
GA Generalanwältin, General-

anwalt beim EuGH

GATT General Agreement on Tariffs
and Trade

GBl. Gesetzblatt

GbR Gesellschaft bürgerlichen
Rechts

gem. gemäß

GewArch Gewerbearchiv – Zeitschrift für
Gewerbe- und Wirtschafts-
verwaltungsrecht

ggf. gegebenenfalls

GHV Gütestelle Honorar- und
Vergaberecht e.V.

GKV Gesetzliche Krankenversiche-
rung

GmbH Gesellschaft mit beschränkter
Haftung

GmbH & Co. Gesellschaft mit beschränkter
KG Haftung & Compagnie

Kommanditgesellschaft

GO Gemeindeordnung

grds. grundsätzlich

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht – Zeitschrift
der Deutschen Vereinigung für
gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt

XXIX

H
h.M. herrschende Meinung

Hrsg. Herausgeber

Hs. Halbsatz

I
IBR Zeitschrift: Immobilien- & Bau-

recht

ICLR International Construction Law
Review

i.d.F. in der Fassung

i.d.R. in der Regel

i.d.S. in diesem Sinne

i.E. im Ergebnis

IJLCA International Journal of Life
Cycle Assessment

IJLM International Journal of
Logistics Management

IKT Informations- und Kommunika-
tionstechnik

insbes. insbesondere

i.S.d. im Sinne der/des

i.S.v. im Sinne von

IStGH Internationaler Strafgerichtshof

i.Ü. im Übrigen

IWF Internationaler Währungsfond

i.Zw. im Zweifel

i.V.m. in Verbindung mit

J
JuS Juristische Schulung –

Zeitschrift für Studium und
Referendariat

JZ JuristenZeitung
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K
Kap. Kapitel

KBSt Koordinierungs- und
Beratungsstelle der Bundes-
regierung für Informations-
technik in der Bundesverwal-
tung

KdB Kaufhaus des Bundes

KG Kammergericht, Kommandit-
gesellschaft

KMU kleine und mittlere Unter-
nehmen

KOM Europäische Kommission

KommJur Zeitschrift Kommunaljurist –
Rechtsberater für Gemeinden,
Landkreise, Gemeindever-
bände und kommunale Wirt-
schaftsunternehmen

krit. kritisch

L
LG Landgericht

lit. littera(e) = Buchstabe(n)

LKV Zeitschrift: Landes- und
Kommunalverwaltung

LS Leitsatz

M
Mio. Million/en

Mrd. Milliarde/n

m.w.N mit weiteren Nachweisen

MWSt. Mehrwertsteuer

N
NACE Nomenclature générale des

activités économiques dans
les Communautés Européens

NATO North Atlantic Treaty
Organization

n.F. neue Fassung

XXX

NJOZ Neue Juristische Online-
Zeitschrift

NJW Neue Juristische Wochen-
schrift

NKF Neues kommunales Finanz-
management

NKR Neues Kommunales Rech-
nungswesen

Nr. Nummer

NUTS Nomenclature des unités
territoriales statistiques

NVwZ Neue Zeitschrift für
Verwaltungsrecht

NW Nordrhein-Westfalen

NWA Nutzwertanalyse

NZBau Neue Zeitschrift für Baurecht
und Vergaberecht

O
o.a. oben angeführt

OCCAR Organisation Conjointe de
Coopération en Matière
d’Armement

OHG Offene Handelsgesellschaft

OLG Oberlandesgericht

ÖPP öffentlich-private Partnerschaft

OVG Oberverwaltungsgericht

P
PDF Portable Document Format

P.P.L.R. Public Procurement Law
Review

PPP Public Private Partnership

R
rd. rund

RdE Zeitschrift: Recht der Energie-
wirtschaft

RefE Referentenentwurf

RegE Regierungsentwurf
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RFH Reichsfinanzhof

RL Richtlinie

Rn. Randnummer

RPA Zeitschrift für Vergaberecht

Rs. Rechtssache

Rspr. Rechtsprechung

S
S. Seite, Satz

s. siehe

SIMAP système d'information pour les
marchés publics

Slg. Amtliche Sammlung der Recht-
sprechung des EuGH

s.o. siehe oben

sog. so genannt

SPEC Standard Performance
Evaluation Corporation

Spiegelstr. Spiegelstrich

st. ständige

StAnz. Staatsanzeiger

str. streitig

s.u. siehe unten

SZR Sonderziehungsrecht

T
TED Tenders Electronic Daily

TranspR Transportrecht – Zeitschrift für
das gesamte Recht der Güter-
beförderung, Spedition,
Versicherung des Transports,
Personenbeförderung und der
Reiseveranstaltung

TS Technische Spezifikation

TÜV Technischer Überwachungs-
verein

XXXI

U
u.a. unter anderem

UA Unterausschuss

UAbs. Unterabsatz

UfAB Unterlage für Ausschreibung
und Bewertung von IT-Leistun-
gen

UN United Nations

USA United States of America

USt. Umsatzsteuer

usw. und so weiter

u.U. unter Umständen

V
v. von/vom

VDI Verein Deutscher Ingenieure

VG Verwaltungsgericht

vgl. vergleiche

verb. verbundene

VergabeR Vergaberecht – Zeitschrift für
das gesamte Vergaberecht

VerwArch Verwaltungsarchiv – Zeit-
schrift für Verwaltungslehre,
Verwaltungsrecht und Verwal-
tungspolitik

v.H. vom Hundert

VHB Vergabehandbuch für die
Durchführung von Bauauf-
gaben des Bundes im
Zuständigkeitsbereich der
Finanzbauverwaltungen

VK Vergabekammer

VO Verordnung

Vorbem. Vorbemerkung

VPR Zeitschrift: Vergabepraxis &
-recht

VÜA Vergabeüberwachungs-
ausschuss
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W
WiVerw Zeitschrift: Wirtschaft und Ver-

waltung

WLAN Wireless Local Area Network

WM Zeitschrift für Wirtschafts- und
Bankrecht

WRP Zeitschrift: Wettbewerb in
Recht und Praxis

WTO World Trade Organization

WuW Wirtschaft und Wettbewerb –
Zeitschrift für Kartellrecht,
Wettbewerbsrecht, Marktor-
ganisation

WuW/E Wirtschaft und Wettbewerb/
Entscheidungssammlung –
Zeitschrift für Kartellrecht,

XXXII

Wettbewerbsrecht, Markt-
organisation

Z
z.B. zum Beispiel

ZfBR Zeitschrift für deutsches und
internationales Bau- und
Vergaberecht

Ziff. Ziffer

ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

z.T. zum Teil

ZUR Zeitschrift für Umweltrecht

ZVgR Zeitschrift für deutsches und
internationales Vergaberecht

z.Zt. zur Zeit

Leseprobe – VgV/UVgO einschließlich VergStatVO



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

Regelwerkeverzeichnis

A
AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

v. 27.12.1993, BGBl. I S. 2378,
zuletzt geändert durch Gesetz
v. 29.5.2017

AEntG Gesetz über zwingende Arbeits-
bedingungen für grenzüber-
schreitend entsandte und für
regelmäßig im Inland beschäf-
tigte Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen (Arbeitnehmer-
Entsendegesetz) v. 20.4.2009,
BGBl. I S. 799, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 13.4.2017

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union v.
9.5.2008, ABl. Nr. C 115 S. 47,
zuletzt geändert durch Be-
schluss v. 11.7.2012

AkkStelleG Gesetz über die Akkreditie-
rungsstelle (Akkreditierungs-
stellengesetz) v. 31.7.2009,
BGBl. I S. 2625, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 17.7.2017

AktG Aktiengesetz v. 6.9.1965,
BGBl. I S. 1089, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 11.4.2017

AO Abgabenordnung v. 1.10.2002,
BGBl. I S. 3866, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 18.7.2017

AufenthG Gesetz über den Aufenthalt,
die Erwerbstätigkeit und die
Integration von Ausländern im
Bundesgebiet (Aufenthalts-
gesetz) v. 25.2.2008, BGBl. I
S. 162, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 7.7.2017

B
BauKaG NRW Gesetz über den Schutz der Be-

rufsbezeichnungen 'Architekt',
'Architektin', 'Stadtplaner' und
'Stadtplanerin' sowie über die
Architektenkammer, über den

XXXIII

Schutz der Berufsbezeichnung
'Beratender Ingenieur' und 'Be-
ratende Ingenieurin' sowie über
die Ingenieurkammer-Bau
(Baukammerngesetz) v.
16.12.2003, GV. NRW. S. 786,
zuletzt geändert durch Gesetz
v. 9.12.2014

BauNVO Verordnung über die bauliche
Nutzung der Grundstücke (Bau-
nutzungsverordnung) v.
23.1.1990, BGBl. I S. 132, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
4.5.2017

BauPG Gesetz zur Durchführung der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011
zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen für die Vermark-
tung von Bauprodukten und
zur Umsetzung und Durchfüh-
rung anderer Rechtsakte der
Europäischen Union in Bezug
auf Bauprodukte (Bauproduk-
tengesetz) v. 5.12.2012, BGBl. I
S. 2449, zuletzt geändert durch
Verordnung v. 31.8.2015

BayBauKaG Gesetz über die Bayerische Ar-
chitektenkammer und die Baye-
rische Ingenieurekammer-Bau
(Baukammerngesetz) v.
9.5.2007, GVBl. S. 308, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
24. Juli 2015

BBankG Gesetz über die Deutsche Bun-
desbank v. 22.10.1992, BGBl. I
S. 1782, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 4.7.2013

BDSG Bundesdatenschutzgesetz v.
14.1.2003, BGBl. I S. 66, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
28.4.2017
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BeurkG Beurkundungsgesetz v.
28.8.1969, BGBl. I S. 1513, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
18.7.2017

BGB Bürgerliches Gesetzbuch v.
2.1.2002, BGBl. I S. 42, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
18.7.2017

BGG Gesetz zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen
(Behindertengleichstellungsge-
setz) v. 27.4.2002, BGBl. I
S. 1468, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 23.12.2016

BHO Bundeshaushaltsordnung v.
19.8.1969, BGBl. I S. 1284, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
3.12.2015

BKAG Gesetz über das Bundeskrimi-
nalamt und die Zusammenar-
beit des Bundes und der Län-
der in kriminalpolizeilichen An-
gelegenheiten
(Bundeskriminalamtgesetz) v.
7.7.1997, BGBl. I S. 1650, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
1.6.2017

BNotO Bundesnotarordnung v.
24.2.1961, BGBl. I S. 97, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
1.6.2017

BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung
v. 1.8.1959, BGBl. I S. 565, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
12.5.2017

BStatG Gesetz über die Statistik für
Bundeszwecke (Bundessta-
tistikgesetz) v. 20.10.2016,
BGBl. I S. 2394

BZRG Gesetz über das Zentralregis-
ter und das Erziehungsregister
(Bundeszentralregistergesetz)
v. 21.9.1984, BGBl. I S. 1229,
zuletzt geändert durch Gesetz
v. 23.6.2017

XXXIV

D
DesignG Designgesetz v. 24.2.2014,

BGBl. I S. 122, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 12.5.2017

E
EGovG Gesetz zur Förderung der elekt-

ronischen Verwaltung (E-Go-
vernment-Gesetz) v. 25.7.2013,
BGBl. I S. 2749, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 4.4.2017

EGV Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft v.
24.12.2002, Abl. Nr. C 325 S. 1

eIDAS- Gesetz zur Durchführung der
Durchfüh- Verordnung (EU) Nr. 910/2014
rungsgesetz des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 23. Juli
2014 über elektronische Identi-
fizierung und Vertrauens-
dienste für elektronische Trans-
aktionen im Binnenmarkt und
zur Aufhebung der Richtlinie
1999/93/EG (eIDAS-Durchfüh-
rungsgesetz) v. 18.7.2017,
BGBl. I S. 2745

EnVKG Gesetz zur Kennzeichnung von
energieverbrauchsrelevanten
Produkten, Kraftfahrzeugen
und Reifen mit Angaben über
den Verbrauch an Energie und
an anderen wichtigen Ressour-
cen v. 10.5.2012, BGBl. I
S. 1070, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 10.12.2015

ESMV Vertrag zur Einrichtung des Eu-
ropäischen Stabilitätsmecha-
nismus zwischen dem König-
reich Belgien, der Bundesrepub-
lik Deutschland, der Republik
Estland, Irland, der Helleni-
schen Republik, dem König-
reich Spanien, der Französi-
schen Republik, der Italieni-
schen Republik, der Republik
Zypern, dem Großherzogtum
Luxemburg, Malta, dem König-
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reich der Niederlande, der Re-
publik Österreich, der Portugie-
sischen Republik, der Republik
Slowenien, der Slowakischen
Republik und der Republik Finn-
land v. 2.2.2012, BGBl. II
S. 982, zuletzt geändert durch
Änderungsbekanntmachung v.
20.2.2015

EStG Einkommenssteuergesetz v.
8.10.2009, BGBl. I S. 3366, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
23.12.2016

EuRAG Gesetz über die Tätigkeit euro-
päischer Rechtsanwälte in
Deutschland v. 9.3.2000,
BGBl. I S. 182, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 12.5.2017

EUV Vertrag über die Europäische
Union v. 13.12.2007, Abl.
Nr. C 306 S. 1, zuletzt geändert
durch EU-Beitrittsakte v.
9.12.2011

F
FFV Verordnung über die Förderung

von Frauen und die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie bei
der Vergabe öffentlicher Auf-
träge (Frauenförderverord-
nung) v. 23.8.1999, GVBl.
S. 498, zuletzt geändert durch
Verordnung v. 19.7.2011

FKVO Verordnung (EG) Nr. 139/2004
des Rates v. 20.1.2004 über
die Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschlüssen,
Abl. Nr. L 24 S. 1

FormAnpG Gesetz zur Anpassung der
Formvorschriften des Privat-
rechts und anderer Vorschrif-
ten an den modernen Rechts-
geschäftsverkehr v. 13.7.2001,
BGBl. I S. 1542

G
GenG Gesetz betreffend die Erwerbs-

und Wirtschaftsgenossen-

XXXV

schaften v. 16.10.2006, BGBl. I
S. 2230, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 23.6.2017

GewO Gewerbeordnung v.
22.2.1999, BGBl. I S. 202, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
23.5.2017

GG Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland v.
23.5.1949, BGBl. S. 1, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
23.12.2014

GKG Gerichtskostengesetz v.
27.2.2014, BGBl. I S. 154, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
5.6.2017

GmbHG Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haf-
tung v. 20.5.1898, RGBl.
S. 846, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 10.5.2016

GRCh Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union v.
12.12.2007, Abl. Nr. C 303 S. 1

GRW 1995 Grundsätze und Richtlinien für
Wettbewerbe auf den Gebieten
der Raumplanung, des Städte-
baus und des Bauwesens v.
9.1.1996

GVG Gerichtsverfassungsgesetz v.
9.5.1975, BGBl. I S. 1077, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
1.6.2017

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen v. 26.6.2013,
BGBl. I S. 1750, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 1.6.2017

H
HeilBerG NRW Heilberufsgesetz v. 9.5.2000,

GV. NRW. 2000 S. 403, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
26.4.2016

HGB Handelsgesetzbuch v.
10.5.1897, RGBl. S. 219, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
18.7.2017
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HGrG Gesetz über die Grundsätze
des Haushaltsrechts des Bun-
des und der Länder (Haushalts-
grundsätzegesetz) v.
19.8.1969, BGBl. I S. 1273, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
15.7.2013

HOAI 2013 Verordnung über die Honorare
für Architekten- und Ingenieur-
leistungen (Honorarordnung
für Architekten und Ingeni-
eure) v. 10.7.2013, BGBl. I
S. 2276

HOAI 2009 Verordnung über die Honorare
für Architekten- und Ingenieur-
leistungen (Honorarordnung
für Architekten und Ingeni-
eure) v. 11.8.2009, BGBl. I
S. 2732

HRV Verordnung über die Einrich-
tung und Führung des Handels-
registers (Handelsregister-
verordnung) v. 12.8.1937, DJ
S. 1251, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 8.7.2016

I
IHKG Gesetz zur vorläufigen Rege-

lung des Rechts der Industrie-
und Handelskammern v.
18.12.1956, BGBl. I S. 920, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
29.3.2017

InsO Insolvenzordnung v. 5.10.1994,
BGBl. I S. 2866, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz v.
23.6.2017

InvG Investmentgesetz v.
15.12.2003, BGBl. I S. 2676, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
4.7.2013

K
KAG NRW Kommunalabgabengesetz für

das Land Nordrhein-Westfalen
v. 21.10.1969, GV. NW. 1969

XXXVI

S. 712, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 15.12.2016

KonzVgV Verordnung über die Vergabe
von Konzessionen (Konzessi-
onsvergabeverordnung) v.
12.4.2016, BGBl. 1 S. 624, 683,
zuletzt geändert durch Gesetz
v. 18.7.2017

KWG Gesetz über das Kreditwesen
(Kreditwesengesetz) v.
9.9.1998, BGBl. I S. 2776, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
6.6.2017

L
LWKG NRW Gesetz über die Errichtung der

Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen(Landwirt-
schaftskammergesetz) v.
11.2.1949, GS. NW. S. 706, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
19.12.2013

M
MediationsG Mediationsgesetz v. 21.7.2012,

BGBl. I S. 1577, zuletzt geän-
dert durch Verordnung v.
31.8.2015

MiLoG Gesetz zur Regelung eines all-
gemeinen Mindestlohns v.
11.8.2014, BGBl. I S. 1348, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
13.4.2017

MitbestG Gesetz über die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer (Mit-
bestimmungsgesetz) v.
4.5.1976, BGBl. I S. 1153, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
24.4.2015

MRVG Maßregelvollzugsgesetz v.
15.6.1999, GV. NRW. S. 402, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
27.10.2009

Leseprobe – VgV/UVgO einschließlich VergStatVO



persönliches Dokument. Weiterverteilung, Mehrfachnutzung etc. nicht gestattet | © Reguvis Fachmedien GmbH

Regelwerkeverzeichnis

O
OWiG Gesetz über Ordnungswidrig-

keiten v. 19.2.1987, BGBl. I
S. 602, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 13.4.2017

P
PAO Patentanwaltsordnung v.

7.9.1966, BGBl. I S. 557, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
21.12.2015

PartGG Gesetz über Partnerschaftsge-
sellschaften Angehöriger freier
Berufe (Partnerschaftsgesell-
schaftsgesetz) v. 25.7.1994,
BGBl. I S. 1744, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v.
22.12.2015

PatG Patentgesetz v. 16.12.1980,
BGBl. 1981 I S. 1, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 12.5.2017

PreisG Übergangsgesetz über Preisbil-
dung und Preisüberwachung v.
10.4.1948, WiGBl. S. 27, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
18.2.1986

PRV Verordnung über die Einrich-
tung und Führung des Partner-
schaftsregisters (Partner-
schaftsregisterverordnung) v.
16.6.1995, BGBl. I S. 808, zu-

XXXVII

letzt geändert durch Gesetz v.
10.11.2006

PStG Personenstandsgesetz v.
19.2.2007, BGBl. I S. 122, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
20.11.2015

R
RBBau Richtlinien für die Durchfüh-

rung von Bauaufgaben des
Bundes

RL Richtlinie 77/62/EWG des Ra-
1977/62/EWG tes v. 21.12.1976 über die Koor-

dinierung der Verfahren zur Ver-
gabe öffentlicher Lieferauf-
träge, ABl. Nr. L 13 S. 1

RL Richtlinie 77/249/EWG des Ra-
77/249/EWG tes v. 22.3.1977 zur Erleichte-

rung der tatsächlichen Aus-
übung des freien Dienstleis-
tungsverkehrs der
Rechtsanwälte, ABl. Nr. L 78
S. 17, zuletzt geändert durch
Richtlinie v. 13.5.2013

RL Richtlinie 85/384/EWG des Ra-
85/384/EWG tes v. 10.6.1985 für die gegen-

seitige Anerkennung der Dip-
lome, Prüfungszeugnisse und
sonstigen Befähigungsnach-
weise auf dem Gebiet der Ar-
chitektur und für Maßnahmen
zur Erleichterung der tatsächli-
chen Ausübung des Niederlas-
sungsrechts und des Rechts
auf freien Dienstleistungsver-
kehr, ABl Nr. L 223 S. 15

RL Richtlinie 89/48/EWG des Ra-
89/48/EWG tes v. 21.12.1988 über eine all-

gemeine Regelung zur Anerken-
nung der Hochschuldiplome,
die eine mindestens dreijährige
Berufsausbildung abschlie-
ßen, ABl. Nr. L 19 S. 16, zuletzt
geändert durch Richtlinie v.
7.9.2005

RL Richtlinie 89/665/EWG des Ra-
89/665/EWG tes v. 21.12.1989 zur Koordinie-

rung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die An-
wendung der Nachprüfungs-
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verfahren im Rahmen der Ver-
gabe öffentlicher Liefer- und
Bauaufträge, ABl. Nr. L 395
S. 33, zuletzt geändert durch
Richtlinie v. 26.2.2014

RL Richtlinie 90/531/EWG des Ra-
90/531/EWG tes v. 17.9.1990 betreffend die

Zuschlagserteilung durch Auf-
traggeber im Bereich der Was-
ser-, Energie- und Verkehrsver-
sorgung sowie im Telekommu-
nikationssektor, ABl. Nr. L 297
S. 1, zuletzt geändert durch
Richtlinie v. 30.6.1994

RL Richtlinie 92/13/EWG des Ra-
92/13/EWG tes v. 25.2.1992 zur Koordinie-

rung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die An-
wendung der
Gemeinschaftsvorschriften
über die Auftragsvergabe
durch Auftraggeber im Bereich
der Wasser-, Energie- und Ver-
kehrsversorgung sowie im Tele-
kommunikationssektor, ABl.
Nr. L 76 S. 14, zuletzt geändert
durch Richtlinie v. 26.2.2014

RL Richtlinie 92/50/EWG des Ra-
92/50/EWG tes v. 18.6.1992 über die Koor-

dinierung der Verfahren zur Ver-
gabe öffentlicher Dienstleis-
tungsaufträge, ABl. Nr. L 209
S. 1, zuletzt geändert durch
Richtlinie v. 31.3.2004

RL 93/6/EWG Richtlinie 93/6/EWG des Rates
v. 15.3.1993 über die angemes-
sene Eigenkapitalausstattung
von Wertpapierfirmen und Kre-
ditinstituten, ABl. Nr. L 141 S. 1

RL Richtlinie 93/22/EWG des Ra-
93/22/EWG tes v. 10.5.1993 über Wertpa-

pierdienstleistungen, ABl.
Nr. L 141 S. 27

RL Richtlinie 93/37/EWG des Ra-
93/37/EWG tes v. 14.6.1993 zur Koordinie-

rung der Verfahren zur Ver-
gabe öffentlicher Bauaufträge,
ABl. Nr. L 199 S. 54, zuletzt ge-
ändert durch Richtlinie v.
31.3.2004

XXXVIII

RL 98/34/EG Richtlinie 98/34/EG des Euro-
päischen Parlaments und des
Rates v. 22.6.1998 über ein In-
formationsverfahren auf dem
Gebiet der Normen und techni-
schen Vorschriften und der Vor-
schriften über die Dienste der
Informationsgesellschaft, ABl.
Nr. L 204 S. 37, zuletzt geän-
dert durch Richtlinie v.
9.9.2015

RL 98/48/EG Richtlinie 98/48/EG des Euro-
päischen Parlaments und des
Rates v. 20.7.1998 zur Ände-
rung der Richtlinie 98/34/EG
über ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen
und technischen Vorschriften,
ABl. Nr. L 217 S. 18

RL Richtlinie 1999/93/EG des Eu-
1999/93/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 13.12.1999 über
gemeinschaftliche Rahmen-
bedingungen für elektronische
Signaturen, ABl. 2000 Nr. L 13
S. 12, zuletzt geändert durch
Verordnung v. 23.7.2014

RL Richtlinie 2000/31/EG des Eu-
2000/31/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 8.6.2000 über be-
stimmte rechtliche Aspekte
der Dienste der Informationsge-
sellschaft, insbesondere des
elektronischen Geschäftsver-
kehrs, im Binnenmarkt (Richtli-
nie über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr), ABl. Nr. L 178
S. 1

RL Richtlinie 2001/23/EG des Ra-
2001/23/EG tes v. 12.3.2001 zur Anglei-

chung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die
Wahrung von Ansprüchen der
Arbeitnehmer beim Übergang
von Unternehmen, Betrieben
oder Unternehmens- und Be-
triebsteilen, ABl. Nr. L 82 S. 16,
zuletzt geändert durch Richtli-
nie v. 6.10.2015
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RL Richtlinie 2002/21/EG des Eu-
2002/21/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 7.3.2002 über ei-
nen gemeinsamen Rechtsrah-
men für elektronische Kommu-
nikationsnetze und –dienste,
ABl. Nr. L 108 S. 33, zuletzt ge-
ändert durch Richtlinie v.
25.11.2009

RL Richtlinie 2004/17/EG des Eu-
2004/17/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 31.3.2004 zur Ko-
ordinierung der Zuschlagsertei-
lung durch Auftraggeber im Be-
reich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste, ABl. Nr. L 134
S. 1, zuletzt geändert durch
Verordnung v. 15.12.2015

RL Richtlinie 2004/18/EG des Eu-
2004/18/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 31.3.2004 über
die Koordinierung der Verfah-
ren zur Vergabe öffentlicher
Bauaufträge, Lieferaufträge
und Dienstleistungsaufträge,
ABl. Nr. L 134 S. 114, zuletzt
geändert durch Verordnung v.
15.12.2015

RL Richtlinie 2004/39/EG des Eu-
2004/39/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 21.4.2004 über
Märkte für Finanzinstrumente,
zur Änderung der Richtlinien
85/611/EWG und 93/6/EWG
des Rates und der Richtlinie
2000/12/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates und
zur Aufhebung der Richtlinie
93/22/EWG des Rates, ABl.
Nr. L 145 S. 1, zuletzt geändert
durch Richtlinie v. 15.5.2014

RL Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
2005/36/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 7.9.2005 über die
Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen, ABl. Nr. L 255 S. 22,
zuletzt geändert durch Ände-
rungsbeschluss v. 13.1.2016

RL Richtlinie 2005/65/EG des Eu-
2005/65/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 26.10.2005 zur Er-

XXXIX

höhung der Gefahrenabwehr in
Häfen, ABl. Nr. L 310 S. 28, zu-
letzt geändert durch Verord-
nung v. 11.3.2009

RL Richtlinie 2006/123/EG des Eu-
2006/123/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 12.12.2006 über
Dienstleistungen im Binnen-
markt, ABl. Nr. L 376 S. 36

RL Richtlinie 2007/46/EG des Eu-
2007/46/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 5.9.2007 zur
Schaffung eines Rahmens für
die Genehmigung von Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeug-
anhängern sowie von Syste-
men, Bauteilen und selbststän-
digen technischen Einheiten
für diese Fahrzeuge, ABl.
Nr. L 263 S. 1, zuletzt geändert
durch Verordnung v. 29.4.2015

RL Richtlinie 2007/66/EG des Eu-
2007/66/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 11.12.2007 zur Än-
derung der Richtlinien
89/665/EWG und 92/13/EWG
des Rates im Hinblick auf die
Verbesserung der Wirksamkeit
der Nachprüfungsverfahren be-
züglich der Vergabe öffentli-
cher Aufträge, ABl. Nr. L 335
S. 31

RL Richtlinie 2009/28/EG des Eu-
2009/28/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 23.4.2009 zur För-
derung der Nutzung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen
und zur Änderung und anschlie-
ßenden Aufhebung der Richtli-
nien 2001/77/EG und
2003/30/EG, ABl. Nr. L 140
S. 16, zuletzt geändert durch
Richtlinie v. 9.9.2015

RL Richtlinie 2009/29/EG des Euro-
2009/29/EG päischen Parlaments und des

Rates v. 23.4.2009 zur Ände-
rung der Richtlinie 2003/87/EG
zwecks Verbesserung und Aus-
weitung des Gemeinschafts-
systems für den Handel mit
Treibhausgasemissionszertifi-
katen, ABl. Nr. L 140 S. 63
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RL Richtlinie 2009/33/EG des Eu-
2009/33/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 23.4.2009 über
die Förderung sauberer und
energieeffizienter Straßen-
fahrzeuge, ABl. Nr. L 120 S. 5

RL Richtlinie 2009/72/EG des Eu-
2009/72/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 13.7.2009 über ge-
meinsame Vorschriften für den
Elektrizitätsbinnenmarkt und
zur Aufhebung der Richtlinie
2003/54/EG, ABl. Nr. L 211
S. 55

RL Richtlinie 2009/73/EG des Eu-
2009/73/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 13.7.2009 über ge-
meinsame Vorschriften für den
Erdgasbinnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie
2003/55/EG, ABl. Nr. L 211
S. 94

RL Richtlinie 2009/81/EG des Eu-
2009/81/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 13.7.2009 über
die Koordinierung der Verfah-
ren zur Vergabe bestimmter
Bau-, Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge in den Berei-
chen Verteidigung und Sicher-
heit und zur Änderung der
Richtlinien 2004/17/EG und
2004/18/EG, ABl. Nr. L 216
S. 76, zuletzt geändert durch
Verordnung v. 15.12.2015

RL Richtlinie 2009/125/EG des Eu-
2009/125/EG ropäischen Parlaments und

des Rates v. 21.10.2009 zur
Schaffung eines Rahmens für
die Festlegung von Anforderun-
gen an die umweltgerechte Ge-
staltung energieverbrauchs-
relevanter Produkte, ABl.
Nr. L 285 S. 10, zuletzt geän-
dert durch Richtlinie v.
25.10.2012

RL Richtlinie 2010/13/EU des Eu-
2010/13/EU ropäischen Parlaments und

des Rates v. 10.3.2010 zur Ko-
ordinierung bestimmter
Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten

XL

über die Bereitstellung audiovi-
sueller Mediendienste (Richtli-
nie über audiovisuelle Medien-
dienste), ABl. Nr. L 95 S. 1

RL Richtlinie 2010/30/EU des Eu-
2010/30/EU ropäischen Parlaments und

des Rates v. 19.5.2010 über
die Angabe des Verbrauchs an
Energie und anderen Ressour-
cen durch energieverbrauchsre-
levante Produkte mittels ein-
heitlicher Etiketten und Pro-
duktinformationen, ABl.
Nr. L 153 S. 1, zuletzt geändert
durch Richtlinie v. 25.10.2012

RL Richtlinie 2010/31/EU des Eu-
2010/31/EU ropäischen Parlaments und

des Rates v. 19.5.2010 über
die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden, ABl. Nr. L 153
S. 13

RL Richtlinie 2012/27/EU des Eu-
2012/27/EU ropäischen Parlaments und

des Rates vom 25. Oktober
2012 zur Energieeffizienz, zur
Änderung der Richtlinien 2009/
125/EG und 2010/30/EU und
zur Aufhebung der Richtlinien
2004/8/EG und 2006/32/EG,
ABl. Nr. L 315 S. 1, zuletzt ge-
ändert durch Richtlinie v.
13.5.2013

RL Richtlinie 2013/55/EU des Eu-
2013/55/EU ropäischen Parlaments und

des Rates v. 20.11.2013 zur Än-
derung der Richtlinie
2005/36/EG über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen
und der Verordnung (EU)
Nr. 1024/2012 über die Verwal-
tungszusammenarbeit mit
Hilfe des Binnenmarkt-Informa-
tionssystems (IMI-Verord-
nung), ABl. Nr. L 354 S. 132

RL Richtlinie 2014/23/EU des Eu-
2014/23/EU ropäischen Parlaments und

des Rates v. 26.2.2014 über
die Konzessionsvergabe, ABl.
Nr. L 94 S. 1, zuletzt geändert
durch Verordnung v.
24.11.2015
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RL Richtlinie 2014/24/EU des Eu-
2014/24/EU ropäischen Parlaments und

des Rates v. 26.2.2014 über
die öffentliche Auftragsver-
gabe und zur Aufhebung der
Richtlinie 2004/18/EG, ABl.
Nr. L 94 S. 65, zuletzt geändert
durch Verordnung v.
24.11.2015

RL Richtlinie 2014/25/EU des Eu-
2014/25/EU ropäischen Parlaments und

des Rates v. 26.2.2014 über
die Vergabe von Aufträgen
durch Auftraggeber im Bereich
der Wasser-, Energie- und Ver-
kehrsversorgung sowie der
Postdienste und zur Aufhe-
bung der Richtlinie
2004/17/EG, ABl. Nr. L 94
S. 243, zuletzt geändert durch
Verordnung v. 24.11.2015

RL Richtlinie 2014/65/EU des Eu-
2014/65/EU ropäischen Parlaments und

des Rates v. 15.5.2014 über
Märkte für Finanzinstrumente
sowie zur Änderung der Richtli-
nien 2002/92/EG und
2011/61/EU, ABl. Nr. L 173
S. 349, zuletzt geändert durch
Richtlinie v. 23.6.2016

RPW 2013 Richtlinie für Planungswettbe-
werbe v. 31.1.2013, BAnz. AT
22.02.2013 B4

RPW 2008 Richtlinien für Planungswettbe-
werbe v. 17.12.2009, MBl.
2010 S. 26

RVG Gesetz über die Vergütung der
Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte (Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz) v.
5.5.2004, BGBl. I S. 718, 788,
zuletzt geändert durch Gesetz
v. 5.6.2017

S
SchwarzArbG Gesetz zur Bekämpfung der

Schwarzarbeit und illegalen Be-
schäftigung (Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz) v.
23.7.2004, BGBl. I S. 1842, zu-

XLI

letzt geändert durch Gesetz v.
6.3.2017

SektVO Verordnung über die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen im
Bereich des Verkehrs, der Trink-
wasserversorgung und der
Energieversorgung (Sektoren-
verordnung) v. 12.4.2016, BGBl,
I S. 624, 657, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 18.7.2017

SektVO 2009 Verordnung über die Vergabe
von öffentlichen Aufträgen im
Bereich des Verkehrs, der Trink-
wasserversorgung und der
Energieversorgung (Sektoren-
verordnung) v. 23.9.2009,
BGBl. I S. 3110

SGB I Sozialgesetzbuch Erstes
Buch – Allgemeiner Teil v.
11.12.1975, BGBl. I S. 3015, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
18.7.2017

SGB II Sozialgesetzbuch Zweites
Buch – Grundsicherung für Ar-
beitsuchende v. 13.5.2011,
BGBl. I S. 850, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 29.3.2017

SGB III Sozialgesetzbuch Drittes
Buch – Arbeitsförderung v.
24.3.1997, BGBl. I S. 594, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
30.6.2017

SGB IV Viertes Buch Sozialgesetz-
buch – Gemeinsame Vorschrif-
ten für die Sozialversicherung
v. 12.11.2009, BGBl. I S. 3710,
zuletzt geändert durch Gesetz
v. 30.6.2017

SGB V Sozialgesetzbuch Fünftes
Buch – Gesetzliche Kranken-
versicherung v. 20.12.1988,
BGBl. I S. 2477, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 18.7.2017

SGB IX Sozialgesetzbuch Neuntes
Buch – Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen v.
19.6.2001, BGBl. I S. 1046, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
29.3.2017
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SGB X Zehntes Buch Sozialgesetz-
buch – Sozialverwaltungsver-
fahren und Sozialdatenschutz
v. 18.1.2001, BGBl. I S. 130, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
23.6.2017

SGB XII Sozialgesetzbuch Zwölftes
Buch – Sozialhilfe v.
27.12.2003, BGBl. I S. 3022, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
23.12.2016

SigG Gesetz über Rahmenbedingun-
gen für elektronische Signatu-
ren (Signaturgesetz) v.
16.5.2001, BGBl. I S. 876, auf-
gehoben durch Gesetz v.
18.7.2017

SigV Verordnung zur elektronischen
Signatur (Signaturverordnung)
v. 16.11.2001, BGBl. I S. 3074,
aufgehoben durch Gesetz v.
18.7.2017

StGB Strafgesetzbuch v. 13.11.1998,
BGBl. I S. 3322, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 23.6.2017

StPO Strafprozessordnung v.
7.4.1987, BGBl. I S. 1074, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
18.7.2017

StVG Straßenverkehrsgesetz v.
5.3.2003, BGBl. I S. 310, zuletzt
geändert durch Gesetz v.
23.6.2017

SÜG Gesetz über die Voraussetzun-
gen und das Verfahren von Si-
cherheitsüberprüfungen des
Bundes und den Schutz von
Verschlusssachen (Sicher-
heitsüberprüfungsgesetz) v.
20.4.1994, BGBl. I S. 867, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
16.6.2017

T
TKG Telekommunikationsgesetz v.

22.6.2004, BGBl. I S. 1190, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
23.6.2017

XLII

U
UAG Gesetz zur Ausführung der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1221/2009
des Europäischen Parlaments
und des Rates v. 25.11.2009
über die freiwillige Teilnahme
von Organisationen an einem
Gemeinschaftssystem für Um-
weltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG)
Nr. 761/2001, sowie der Be-
schlüsse der Kommission
2001/681/EG und
2006/193/EG (Umweltaudit-
gesetz) v. 4. September 2002,
BGBl. I S. 3490, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v. 29.3.2017

UmwG Umwandlungsgesetz v.
28.10.1994, BGBl. I S. 3210, zu-
letzt geändert durch Gesetz v.
23.6.2017

UrhG Gesetz über Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte (Urhe-
berrechtsgesetz) v. 9.9.1965,
BGBl. I S. 1273, zuletzt geän-
dert durch Gesetz v.
20.12.2016

UVgO Verfahrensordnung für die Ver-
gabe öffentlicher Liefer- und
Dienstleistungsaufträge un-
terhalb der EU-Schwellenwerte
(Unterschwellenvergabeord-
nung) v. 2.2.2017, BAnz. AT
7.2.2017 B1

UWG Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb v. 3.3.2010,
BGBl. I S. 254, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 17.2.2016

V
VAG Gesetz über die Beaufsichti-

gung der Versicherungsunter-
nehmen v. 1.4.2015, BGBl. I
S. 434, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 23.6.2017

VDG Vertrauensdienstegesetz v.
18.7.2017, BGBl. I S. 2745
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VergStatVO Verordnung zur Statistik über
die Vergabe öffentlicher Auf-
träge und Konzessionen (Ver-
gabestatistikverordnung) v.
12.4.2016, BGBl. I S. 624, 691

VergRModG Gesetz zur Modernisierung des
2016 Vergaberechts v. 17.2.2016,

BGBl. I S. 203

VergRModG Gesetz zur Modernisierung des
2009 Vergaberechts v. 20.4.2009,

BGBl. 2009 I S. 790

VergRModVO Verordnung zur Modernisie-
rung des Vergaberechts v.
12.4.2016, BGBl. I S. 624

VgRÄG Gesetz zur Änderung der
Rechtsgrundlagen für die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge (Ver-
gaberechtsänderungsgesetz)
v. 26.8.1998, BGBl. I S. 1512,
zuletzt geändert durch Gesetz
v. 25.4.2007

VgV Verordnung über die Vergabe
öffentlicher Aufträge (Vergabe-
verordnung) v. 12.4.2016,
BGBl. I S. 624, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 18.7.2017

VO (EG) Verordnung (EG) Nr. 761/2001
761/2001 des Europäischen Parlaments

und des Rates v. 19.3.2001
über die freiwillige Beteiligung
von Organisationen an einem
Gemeinschaftssystem für das
Umweltmanagement und die
Umweltbetriebsprüfung
(EMAS), ABl. Nr. L 114 S. 1, zu-
letzt geändert durch Verord-
nung v. 25.11.2009

VO (EG) Verordnung (EG)
2195/2002 Nr. 2195/2002 des Europäi-

schen Parlaments und des Ra-
tes v. 5.11.2002 über das Ge-
meinsame Vokabular für öffent-
liche Aufträge (CPV), ABl.
Nr. L 340 S. 1, zuletzt geändert
durch Verordnung v. 18.6.2009

VO (EG) Verordnung (EG)
1059/2003 Nr. 1059/2003 des Europäi-

schen Parlaments und des Ra-
tes v. 26.5.2003 über die Schaf-
fung einer gemeinsamen Klas-

XLIII

sifikation der Gebietseinheiten
für die Statistik (NUTS), ABl.
Nr. L 154 S. 1, zuletzt geändert
durch Verordnung v.
21.11.2016

VO (EG) Verordnung (EG)
1564/2005 Nr. 1564/2005 der Kommis-

sion v. 7.9.2005 zur Einführung
von Standardformularen für
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§ 1 VgVMüller-Wrede/Röbke/Dippel/Braun

§ 1 VgV
Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren bei der dem Teil 4
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterliegenden Vergabe von öffentlichen Aufträgen
und bei der Ausrichtung von Wettbewerben durch den öffentlichen Auftraggeber.
(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf
1. die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die Ausrichtung von Wettbewerben durch Sektorenauf-

traggeber zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit,
2. die Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen und
3. die Vergabe von Konzessionen durch Konzessionsgeber.

Übersicht Rn.Rn.
A. Allgemeines ....................................... 1
B. Anwendungsbereich (Abs. 1) ............. 6

I. Erreichen oder Überschreiten
des Schwellenwerts .................... 7
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C. Abgrenzung des Anwendungs-
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I. Vergabe öffentlicher Aufträge

durch Sektorenauftraggeber ........ 67
1. Öffentliche Auftraggeber gemäß

§ 99 Nr. 1 bis 3 GWB .................. 69
2. Natürliche oder juristische

Personen des privaten Rechts ..... 70
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§ 1 VgV Müller-Wrede

E. Abgrenzung des Anwendungsbe-
reichs zum Konzessionsvergaberecht
(Abs. 2 Nr. 3) ..................................... 127
I. Allgemeine Überlegungen im Ge-

setzgebungs- und Verordnungs-
verfahren .................................... 129

A. Allgemeines

§ 1 VgV bestimmt den Gegenstand und Anwendungsbereich der Vorschriften der VgV. Abs. 1
regelt den positiven Anwendungsbereich. Abs. 2 bestimmt, in welchen Fällen die VgV nicht
anzuwenden ist. Danach wird eine Abgrenzung des Anwendungsbereichs der VgV zur Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen und der Ausrichtung von Wettbewerben von Sektorenauf-
traggebern zum Zweck der Ausübung einer Sektorentätigkeit (Nr. 1), zur Vergabe von verteidi-
gungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Aufträgen (Nr. 2) und zur Vergabe von Kon-
zessionen durch Konzessionsgeber (Nr. 3) vorgenommen.
Die Neufassung der VgV dient ausweislich der Verordnungsbegründung1 der Umsetzung der
unionsrechtlichen Vorgaben der RL 2014/24/EU.
In ihrer Struktur lehnt sich die VgV stark an die RL 2014/24/EU an. Der Verordnungsgeber
ist damit der Leitlinie des Bundeskabinetts zu einer „Eins-zu-Eins-Umsetzung“ der
RL 2014/24/EU2 gefolgt. Hierdurch will er ausweislich der Verordnungsbegründung3 den Ein-
klang mit dem europäischen Recht sicherstellen und dem Anliegen der Richtlinie gerecht wer-
den, EU-weit einheitliche Mindeststandards für Vergaben aufzustellen.
Im Gegensatz zur früheren Fassung der VgV ist die Scharnierfunktion der VgV mit der
VergRModVO erheblich eingeschränkt worden, da die VgV für die Vergabe von Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen nicht mehr wie ehemals in § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 VgV a.F. auf
die Bestimmungen des Abschnitt 2 VOL/A und der VOF verweist. Deren Regelungsinhalte fin-
den sich zu großen Teilen nunmehr in der VgV wieder.4 Eine Scharnierfunktion weist die VgV
lediglich noch für die Vergabe von Bauaufträgen auf.5 Nach § 2 S. 1 VgV sind für die Vergabe
von Bauaufträgen Abschnitt 1 und Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 VgV anzuwenden, im Übrigen
aber gelten nach § 2 S. 2 VgV die Bestimmungen in Abschnitt 2 VOB/A.
Der Erlass der VgV beruht auf der Ermächtigungsgrundlage in § 113 GWB. Danach wird die
Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrats
die Einzelheiten zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen sowie zur Ausrich-
tung von Wettbewerben zu regeln.

B. Anwendungsbereich (Abs. 1)

§ 1 Abs. 1 VgV bestimmt den Anwendungsbereich der Vorschriften der VgV. Danach trifft die
VgV nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren der dem Teil 4 GWB unterlie-
genden Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Ausrichtung von Wettbewerben durch öffent-
liche Auftraggeber.

I. Erreichen oder Überschreiten des Schwellenwerts

Die Vergabe öffentlicher Aufträge und die Ausrichtung von Wettbewerben durch öffentliche
Auftraggeber unterliegt den Bestimmungen des Teil 4 GWB, wenn der nach § 3 VgV ge-
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§ 1 VgVMüller-Wrede

schätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 Abs. 2
GWB erreicht oder überschreitet.
Bei § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB handelt es sich um eine dynamische Verweisung auf Art. 4 RL
2014/24/EU in der jeweils geltenden Fassung. Somit gelten die jeweils aktuellen Schwellen-
werte. Die Europäische Kommission überprüft die Schwellenwerte nach Art. 6 UAbs. 1
RL 2014/24/EU alle zwei Jahre auf deren Übereinstimmung mit dem Übereinkommen über
das öffentliche Beschaffungswesen der Welthandelsorganisation und setzt sie erforderli-
chenfalls neu fest. Sie veröffentlicht die neu festgesetzten Schwellenwerte nach Art. 6 Abs. 4
RL 2014/24/EU im Amtsblatt der Europäischen Union zu Beginn des Monats November, der
auf die Neufestsetzung folgt.
Der für die Vergabe von Dienstleistungs- und Lieferaufträgen maßgebliche Schwellenwert er-
gibt sich aus § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB, Art. 4 RL 2014/24/EU.6

• Für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen durch oberste und obere Bun-
desbehörden sowie vergleichbare Bundeseinrichtungen liegt der Schwellenwert nach
§ 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB, Art. 4 lit. b RL 2014/24/EU bei 137.000 Euro.

• Bei anderen öffentlichen Auftraggebern gilt nach § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB, Art. 4 lit. c
RL 2014/24/EU für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen ein Schwellen-
wert in Höhe von 209.000 Euro.

• Für die Vergabe von sozialen und anderen besonderen Dienstleistungen beträgt nach
§ 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB, Art. 4 lit. c RL 2014/24/EU der Schwellenwert 750.000 Euro.

• Nach § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB, Art. 4 lit. a RL 2014/24/EU gilt für die Vergabe von Bauaufträ-
gen ein Schwellenwert in Höhe von 5.225.000 Euro.

II. Öffentlicher Auftraggeber

Die VgV erfasst nach § 1 Abs. 1 VgV die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und die Ausrich-
tung von Wettbewerben durch öffentliche Auftraggeber.
Der Begriff des öffentlichen Auftraggebers bezieht sich sowohl auf die Ausrichtung von Wett-
bewerben als auch die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Der Wortlaut der Regelung ist
insoweit zwar nicht eindeutig. Aus der Verordnungsbegründung7 ergibt sich allerdings un-
missverständlich, dass der persönliche Anwendungsbereich der VgV auch die Vergabe öffent-
licher Aufträge durch öffentliche Auftraggeber erfassen soll.
Nach § 1 Abs. 1 VgV muss die Vergabe des öffentlichen Auftrags oder die Ausrichtung des
Wettbewerbs dem Anwendungsbereich des Teil 4 GWB unterfallen. Maßgeblich für das Be-
griffsverständnis des öffentlichen Auftraggebers ist daher die Regelung in § 99 GWB. Da-
nach erfasst der Begriff des öffentlichen Auftraggebers institutionelle Auftraggeber (Nr. 1),
funktionelle Auftraggeber (Nr. 2), Verbände (Nr. 3) und Auftraggeber aufgrund Subventionie-
rung (Nr. 4).

1. Institutioneller Auftraggeber

Nach § 99 Nr. 1 GWB sind öffentliche Auftraggeber Gebietskörperschaften sowie deren Son-
dervermögen.
Gebietskörperschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, deren Hoheitsbereich
durch einen räumlich abgegrenzten Teil des Staatsgebiets bestimmt wird.8 Erfasst sind damit
Bund, Länder, Landkreise und Gemeinden.9 Kirchen sind hingegen nicht erfasst.10

6 Zuletzt angepasst durch VO (EU) 2015/2170.
7 Verordnungsbegründung, BR-Drs. 87/16, 156.
8 OLG Celle, Beschluss v. 25.8.2011 – 13 Verg 5/11.
9 OLG Celle, Beschluss v. 25.8.2011 – 13 Verg 5/11.

10 OLG Celle, Beschluss v. 25.8.2011 – 13 Verg 5/11; VK Niedersachsen, Beschluss v. 14.6.2016 – VgK-15/2016.
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§ 1 VgV Müller-Wrede

Das Sondervermögen einer Gebietskörperschaft sind rechtlich unselbstständige, aber organi-
satorisch selbstständig handelnde und meist auch mit einem eigenen (Unter)-Haushalt verse-
hene Organisationseinheiten von Gebietskörperschaften.11 Die Gebietskörperschaften bedie-
nen sich dieser Sondervermögen in der Regel zur Erfüllung eigener Aufgaben.

2. Funktioneller Auftraggeber

Nach § 99 Nr. 2 Hs. 1 GWB sind öffentliche Auftraggeber andere als in § 99 Nr. 1 GWB ge-
nannte juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, die zu dem besonderen
Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu
erfüllen, sofern
a) sie überwiegend von Stellen nach § 99 Nr. 1 bis 3 GWB einzeln oder gemeinsam durch

Beteiligung oder auf sonstige Weise finanziert werden,
b) ihre Leitung der Aufsicht durch Stellen nach § 99 Nr. 1 bis 3 GWB unterliegt oder
c) mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht beru-

fenen Organe durch Stellen nach § 99 Nr. 1 bis 3 GWB bestimmt worden sind.
Dies gilt nach § 99 Nr. 2 Hs. 2 GWB auch, wenn diese juristische Person einer anderen juristi-
schen Person des öffentlichen oder privaten Rechts einzeln oder gemeinsam mit anderen die
überwiegende Finanzierung gewährt, über deren Leitung die Aufsicht ausübt oder die Mehr-
heit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat.

a) Rechtspersönlichkeit

Ein Unternehmen muss über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen, um unter den Begriff
des öffentlichen Auftraggebers nach § 99 Nr. 2 GWB zu fallen. Diese Regelung umfasst inso-
weit sowohl juristische Personen des öffentlichen als auch des privaten Rechts.
Als juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten rechtsfähige Körperschaften, An-
stalten sowie Stiftungen des öffentlichen Rechts. Teilrechtsfähige Organisationseinheiten
oder Beliehene fallen hingegen nicht hierunter. Beispiele für juristische Personen des öffentli-
chen Rechts bilden etwa die staatlichen Hochschulen, die verfassten Studentenschaften, So-
zialversicherungen, kassenärztliche Vereinigungen und die berufsständischen Vereinigungen
wie Rechtsanwalts-, Architekten- und Ärztekammern, sowie Anstalten des öffentlichen
Rechts.12 Umstritten ist, ob Religionsgemeinschaften zu den juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts zählen.13

Unter den Begriff der juristischen Personen des Privatrechts fallen juristische Personen im
zivilrechtlichen Sinne, also Aktiengesellschaften (§ 1 Abs. 1 AktG), Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung (§ 13 Abs. 1 GmbHG), Kommanditgesellschaften auf Aktien (§ 278 Abs. 1
AktG), eingetragene Vereine (§§ 21, 22 BGB), Genossenschaften (§ 17 Abs. 1 GenG), und der
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (§ 15 VAG). § 98 Nr. 2 GWB ist wegen der funktionel-
len Betrachtungsweise daneben auf alle weiteren Rechtsträger anzuwenden, die in der Lage
sind, Rechte und Pflichten zu begründen.14 Daher sind auch Handels- und Personengesell-
schaften wie die offene Handelsgesellschaft (§ 124 Abs. 1 HGB), die Kommanditgesellschaft
(§ 161 Abs. 2 i.V.m. § 124 Abs. 1 HGB) und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff.)
als juristische Personen i.S.v. § 99 Nr. 2 GWB anzusehen.

b) Gründungszweck

Erforderlich ist, dass die juristische Person zu dem besonderen Zweck gegründet wurde, im
Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen.
Hat sich der Zweck des Unternehmens seit seiner Gründung verändert, kann es bei der Beur-
teilung, ob eine juristische Person öffentlicher Auftraggeber nach § 99 Nr. 2 GWB ist, nicht

11 VK Niedersachsen, Beschluss v. 13.5.2016 – VgK-10/2016.
12 Werner, in: Byok/Jaeger, Vergaberecht, § 98 GWB Rn. 32.
13 Siehe hierzu Badenhausen-Fähnle, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 99 Rn. 34.
14 Vgl. Badenhausen-Fähnle, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 99 Rn. 36 f.
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§ 1 VgVMüller-Wrede

allein auf den Zweck des Unternehmens zum Zeitpunkt der Gründung ankommen. Aus-
schlaggebend ist vielmehr der von dem Unternehmen im Zeitpunkt des Vergabeverfahrens
verfolgte Unternehmenszweck.15 Dies findet Rückhalt in der Rechtsprechung des EuGH. Da-
nach ist unter Zugrundelegung eines funktionalen Begriffsverständnisses allein maßgeblich,
ob die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit des Unternehmens auf die Erfüllung einer Gemeinwohl-
aufgabe gerichtet ist.16 Die Gründungsmodalitäten sind insoweit irrelevant.17

Für die Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99 Nr. 2 GWB ist es nicht
erforderlich, dass die Einrichtung ausschließlich den Zweck verfolgt, die im Allgemeininte-
resse liegende Aufgabe nichtgewerblicher Art zu erfüllen.18 Ohne Belang ist auch der Anteil,
den die öffentliche Aufgabenerfüllung im Verhältnis zur Gesamttätigkeit beträgt, solange das
Unternehmen auch öffentliche Aufgaben wahrnimmt.19 Sobald ein Unternehmen als Einrich-
tung des öffentlichen Rechts und damit als öffentlicher Auftraggeber im Sinne des § 99 Nr. 2
GWB zu klassifizieren ist, kommt es nicht mehr darauf an, ob der jeweils im Einzelfall zu verge-
bende Auftrag zur Erfüllung einer Gemeinwohlaufgabe vergeben wird. Vielmehr gelten für je-
den Auftrag unabhängig von seinem konkreten Zweck die vergaberechtlichen Bestimmungen
des Teil 4 GWB (Infizierungstheorie).20

c) Allgemeininteresse

Der Begriff des Allgemeininteresses wird weder von der RL 2014/24/EU noch von den deut-
schen vergaberechtlichen Bestimmungen konturiert. Nach der Rechtsprechung handelt es
sich um solche Aufgaben, die der „Staat aus Gründen des Allgemeininteresses selbst erfüllen
oder bei denen er einen entscheidenden Einfluss behalten möchte“.21 Bloße Individualinteres-
sen scheiden daher aus.
Indizien für eine im Allgemeininteresse liegende Aufgabe sind das Fehlen einer grundsätzli-
chen Gewinnerzielungsabsicht,22 das Fehlen der Übernahme der mit der Tätigkeit verbunde-
nen Risiken, die etwaige Finanzierung der Tätigkeit aus öffentlichen Mitteln23 oder auch das
Festhalten an der Aufgabenerfüllung aufgrund rechtlicher Vorgaben oder Garantieverpflich-
tungen von Gebietskörperschaften trotz unwirtschaftlicher Verhältnisse.24 Ein weiteres Indiz
ist etwa auch das Bestehen von Zugangsbeschränkungen für private Konkurrenzunterneh-
men.25

Nach der Rechtsprechung gelten als im Allgemeininteresse liegende Aufgaben beispiels-
weise
• der soziale Wohnungsbau,26

• die Wirtschaftsförderung,27

• die berufliche Rehabilitation und Förderung von Menschen mit Behinderungen,28

15 OLG Karlsruhe, Beschluss v. 17.4.2008 – 8 U 228/06, VergabeR 2009, 108.
16 EuGH, Urteil v. 12.12.2002 – Rs. C-470/99 (Universale Bau AG), NZBau 2003, 162 (165).
17 EuGH, Urteil v. 15.5.2003 – Rs. C-214/00 (Kommission/Spanien), NZBau 2003, 450 (453); so auch OLG Düsseldorf,

Beschluss v. 9.4.2003 – Verg 66/02; VK Sachsen-Anhalt, Beschluss v. 8.3.2003 – VK Hal 03/03.
18 EuGH, Urteil v. 15.1.1998 – Rs. C-44/96 (Mannesmann Anlagenbau), NJW 1998, 3261; KG, Beschluss v. 12.4.2000 –

KartVerg 09/99; VK Westfalen, Beschluss v. 28.10.2016 – VK 1-33/16.
19 EuGH, Urteil v.10.4.2008 – Rs. C-393/06 (Fernwärme Wien), Rn. 47, 52; EuGH, Urteil v. 15.1.1998 – Rs. C-44/96

(Mannesmann Anlagenbau), NJW 1998, 3261 (3262); VK Westfalen, Beschluss v. 28.10.2016 – VK 1-33/16.
20 EuGH, Urteil v.10.4.2008 – Rs. C-393/06 (Fernwärme Wien), Rn. 52; EuGH, Urteil v. 18.11.2004 – Rs. C-126/03

(Stadt München), NVwZ 2005, 74 (75).
21 Vgl. EuGH, Urteil v. 10.4.2008 – Rs. C-393/06 (Fernwärme Wien), Rn. 40; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 15.7.2015 –

VII-Verg 11/15; BayObLG, Beschluss v. 10.9.2002 – Verg 23/02.
22 EuGH, Urteil v.10.4.2008 – Rs. C-393/06 (Fernwärme Wien), Rn. 41.
23 EuGH, Urteil v. 16.10.2003 – Rs. C-283/00 (SIEPSA), VergabeR 2004, 182 (187).
24 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 18.7.2007 – Verg 16/07, NVwZ 2006, 281 (284).
25 Vgl. EuGH, Urteil v. 26.3.1996 – Rs. C-392/93 (British Telecommunications).
26 OLG Brandenburg, Beschluss v. 6.12.2016 – 6 Verg 4/16; VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss v. 22.9.2014 –

2 VK 12/14; siehe aber OLG Karlsruhe, Urteil v. 17.4.2008 – 8 U 228/06.
27 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 4.2.2009 – VII-Verg 65/08; KG, Beschluss v. 11.11.2004 – 2 Verg 16/04; VK Westfalen,

Beschluss v. 28.10.2016 – VK 1-33/16; VK Düsseldorf, Beschluss v. 21.3.2013 – VK-33/2012-L; VK Baden-Württem-
berg, Beschluss v. 9.10.2001 – 1 VK 27/01.

28 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 15.7.2015 – VII-Verg 11/15.
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• der Schutz des Arbeitslebens, der Gesundheit und der sozialen Absicherung der Arbeitneh-
mer,29

• die Abfallentsorgung30 und
• der Zivil- und Katastrophenschutz sowie das Gesundheits- und Wohlfahrtswesen.31

Ob Religionsgemeinschaften eine im Allgemeininteresse liegende Aufgabe wahrnehmen, ist
bislang nicht abschließend geklärt.32 Die Motivation der Religionsgesellschaften liegt zwar in
erster Linie darin, die Ziele ihrer Glaubens- und Wertegemeinschaft zu verfolgen. Sie verfolgen
also nicht die weltlichen Ziele des Staates, sondern die „unirdischen“ Ziele ihrer Wertegemein-
schaft. Das verhindert allerdings nach hier vertretener Auffassung nicht, dass diese Ziele auch
dem Interesse der Allgemeinheit dienen. Die von den Religionsgesellschaften im karitativen
wie sozialen Bereich ausgeübten Tätigkeiten sind nicht rein innerkirchlich, sondern kommen
gerade auch der Allgemeinheit zugute.

d) Nichtgewerblichkeit

Da ein Allgemeininteresse selbst bei privat ausgestalteten Unternehmungen herleitbar sein
kann, verlangt § 99 Nr. 2 GWB die Einschränkung auf solche Aufgaben, die nicht gewerblicher
Art sind. Dem Merkmal kommt als Korrektiv daher eine wichtige Bedeutung zu.33

Anknüpfungspunkt für die Feststellung der Nichtgewerblichkeit ist nicht das handelnde Un-
ternehmen, sondern ausweislich des Wortlauts die im Allgemeininteresse liegende Aufgabe.34

Nichtgewerblichkeit liegt vor, wenn die Tätigkeit nicht primär der Gewinnerzielung dient und
sie nicht nachfragebezogen ausgeübt wird.35 Der Nichtgewerblichkeit steht es nicht zwingend
entgegen, dass auf dem für die juristische Person relevanten Markt ein funktionierender Wett-
bewerb besteht.36 Allerdings kann das Vorliegen eines entwickelten Wettbewerbs als Indiz da-
rauf hinweisen, dass es sich nicht um eine im Allgemeininteresse liegende Aufgabe handelt.37

Auch aus dem Umstand, dass die juristische Person Leistungen für bestimmte gewerbliche
Unternehmen erbringt, kann nicht unmittelbar zwingend auf die Gewerblichkeit geschlossen
werden.38

Problematisch kann das Merkmal der Nichtgewerblichkeit insbesondere bei Messegesell-
schaften sein. Für die Nichtgewerblichkeit kommt es maßgeblich darauf an, ob die Messege-
sellschaft einem funktionierenden Wettbewerb und den üblichen Marktmechanismen ausge-
setzt ist.39 Mitunter stehen vor allem die lokal beschränkten Messegesellschaften in keinem
wettbewerblichen Verhältnis.40 Häufig sind die Messegesellschaften den Marktmächten
durch Verlustausgleich oder sonstigen Kostenerstattungen entzogen.41

29 VK Südbayern, Beschluss v. 7.3.2014 – Z3-3-3194-1-02-01/14.
30 KG, Beschluss v. 29.2.2012 – Verg 8/11.
31 BayObLG, Beschluss v. 10.9.2002 – Verg 23/02.
32 Siehe OLG Celle, Beschluss v. 25.8.2011 – 13 Verg 5/11; hierfür aber VK Baden-Württemberg, Beschluss v.

10.8.2016 – 1 VK 29/16; hiergegen Schröder, NZBau 2002, 259 (261).
33 Vgl. EuGH, Urteil v. 10.5.2001 – Verb. Rs. C-223/99 und C-260/99 (Agorà und Exelsior), Rn. 32, VergabeR 2001,

281 (284); Urteil v. 10.11.1998 – Rs. C-360/96 (BFI Holding), Rn. 36, NVwZ 1999, 397 (398 f.); Urteil v. 22.5.2003 –
Rs. C-18/01 (Korhonen), Rn. 40, VergabeR 2003, 420 (422 f.).

34 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 13.8.2007 – VII-Verg 16/07, VergabeR 2007, 761 (762); vgl. auch VG Koblenz, Urteil
v. 8.7.1997 – 2 K 2971/96.KO, NVwZ 1999, 1133 (1135).

35 BayObLG, Beschluss v. 21.10.2004 – Verg 17/04, VergabeR 2005, 67 (69); VK Sachsen-Anhalt, Beschluss v.
27.10.2003 – VK 16/03.

36 EuGH, Urteil v. 10.11.1998 – Rs. C-360/96 (BFI Holding), NVwZ 1999, 397 (399); OLG Rostock, Beschluss v.
15.6.2005 – 17 Verg 3/05, VergabeR 2005, 629 (632); VK Westfalen, Beschluss v. 28.10.2016 – VK 1-33/16.

37 EuGH, Urteil v. 10.11.1998 – Rs. C-360/96 (BFI Holding), NVwZ 1999, 397 (399).
38 EuGH, Urteil v. 22.5.2003 – Rs. C-18/01 (Korhonen), NZBau 2003, 396 (399).
39 EuGH, Urteil v. 10.5.2001 – Verb. Rs. C-223 und C-260/99 (Agorà und Excelsior), Rn. 38 (zur Mailänder Messe),

VergabeR 2001, 281 (285).
40 Im konkreten Fall konnten VK-Baden-Württemberg, Beschluss v. 12.2.2002 – 1 VK 48/01, und VK Bremen, Be-

schluss v. 23.8.2001 – VK 3/01 (zum Großmarkt Bremen), NZBau 2002, 406 (407), ein Wettbewerbsverhältnis nicht
feststellen.

41 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 4.2.2009 – VII-Verg 65/08 (zur Landesgartenschau); KG, Beschluss v. 27.7.2006 –
2 Verg 5/06 (zur Messe Berlin GmbH), VergabeR 2006, 904 f.; VK Westfalen, Beschluss v. 28.10.2016 – VK 1-33/16;
vgl. auch OLG Hamburg, Beschluss v. 19.12.2003 – 1 Verg 6/03 (zur Hamburg Messe), NZBau 2004, 519.
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e) Staatsverbundenheit

Erforderlich ist eine besondere „Staatsverbundenheit“ durch überwiegende Finanzierung von
öffentlicher Hand (§ 99 Nr. 2 lit. a GWB), staatliche Aufsicht (§ 99 Nr. 2 lit. b GWB) oder staatli-
che Bestellung der Mehrheit der Mitglieder von Leitungs- oder Aufsichtsorganen (§ 99 Nr. 2
lit. c GWB).

aa) Überwiegende öffentliche Finanzierung
Nach § 99 Nr. 2 lit. a GWB liegt eine Staatsverbundenheit vor, wenn die juristische Person
überwiegend von Stellen nach § 99 Nr. 1 oder Nr. 3 GWB einzeln oder gemeinsam durch Betei-
ligung oder auf sonstige Weise finanziert wird.
Unter dem Begriff der Finanzierung ist ein Transfer von Finanzmitteln zu verstehen, der ohne
spezifische Gegenleistung mit dem Ziel vorgenommen werde, die Tätigkeit der betreffenden
Einrichtung zu unterstützen.42 Zahlungen, die im Rahmen eines Leistungsaustausches ge-
währt werden, stellen daher keine Finanzierung im Sinne der Regelung dar.43

Von einer überwiegend öffentlichen Finanzierung ist bei funktionaler Betrachtung immer
dann auszugehen, wenn innerhalb eines einzelnen Haushaltsjahres mehr als die Hälfte des
gesamten Finanzierungsvolumens aus Quellen eines öffentlichen Auftraggebers i.S.d. § 99
Nr. 1 bis 3 GWB herrührt.44 Ausschlaggebend für die Berechnung der überwiegend öffentli-
chen Finanzierung ist der Zeitpunkt der Ausschreibung oder – soweit eine Ausschreibung un-
terbleibt – der Zeitpunkt der Auftragserteilung.45

Es ist nicht erforderlich, dass die juristische Person direkt vom Staat finanziert wird. Nach der
Rechtsprechung46 liegt eine öffentliche Finanzierung auch vor, wenn sie durch Auflegung von
Gebühren- und Beitragspflichten erfolgt. Denn es kann bei der gebotenen funktionalen Be-
trachtungsweise nicht darauf ankommen, ob die Finanzmittel den öffentlichen Haushalt
durchlaufen, der Staat also die Gebühr zunächst einzieht und die Einnahmen hieraus dann
den juristischen Personen zur Verfügung stellt, oder ob der Staat diesen juristischen Personen
das Recht einräumt, die Gebühren selbst einzuziehen. Erforderlich ist indes eine „enge Verbin-
dung“ mit den öffentlichen Stellen.47 Eine solche Verbindung besteht nach der Rechtspre-
chung des EuGH48 für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, da die Rundfunkgebühr
mittels hoheitlicher Befugnisse eingezogen wird und dem Grunde und der Höhe nach gesetz-
lich festgelegt ist. Dies gilt auch für Entsorgungsunternehmen, die durch Zwangsbeiträge der
Straßenanlieger und -hinterlieger finanziert werden.49 Nach der Rechtsprechung50 werden
auch die gesetzlichen Krankenkassen mittelbar öffentlich finanziert. Zwar steht den gesetzli-
chen Krankenkassen bei der Festlegung der Beitragshöhe ein Spielraum zu, dieser sei aller-
dings „äußerst begrenzt“, zudem bedürfe die Festsetzung des Beitragssatzes der Genehmi-
gung durch die staatliche Aufsichtsbehörde. Entsprechend besteht eine mittelbare öffentliche
Finanzierung nach der Rechtsprechung der VK Südbayern51 auch bei Berufsgenossenschaf-

42 EuGH, Urteil v. 12.9.2013 – Rs. C-526/11 (Ärztekammer Westfalen Lippe), Rn. 22; VK Südbayern, Beschluss v.
27.3.2014 – Z3-3-3194-1-01-01/14.

43 VK Südbayern, Beschluss v. 27.3.2014 – Z3-3-3194-1-01-01/14.
44 Vgl. EuGH, Urteil v. 3.10.2000 – Rs. C-380/98 (University of Cambridge), Rn. 30, NZBau 2001, 218; VK Südbayern,

Beschluss v. 27.3.2014 – Z3-3-3194-1-01-01/14.
45 VK Niedersachsen, Beschluss v. 19.6.2016 – VgK 15/2016.
46 EuGH, Urteil v. 12.9.2013 – Rs. C-526/11 (Ärztekammer Westfalen-Lippe), Rn. 23; Urteil v. 11.6.2009 –

Rs. C-300/07 (Oymanns), Rn. 51 ff.
47 EuGH, Urteil v. 12.9.2013 – Rs. C-526/11 (Ärztekammer Westfalen Lippe), Rn. 20.
48 EuGH, Urteil v. 13.12.2007 – Rs. C-337/06 (Bayerischer Rundfunk), Rn. 45 ff.; auch OLG Düsseldorf, Beschluss v.

19.5.2010 – VII-Verg 4/10; VK Rheinland-Pfalz, Beschluss v. 3.2.2012 – VK 2-44/11; VK Bremen, Beschluss v.
1.2.2006 – VK 1/06; a.A. VK Hamburg, Beschluss v. 25.7.2007 – VK BSU 8/07; Dreher, NZBau 2005, 297 (303);
Opitz, NVwZ 2003, 1078 (1090).

49 KG, Beschluss v. 29.2.2012 – Verg 8/11.
50 EuGH, Urteil v. 11.6.2009 – Rs. C-300/07 (Oymanns), Rn. 52 ff.; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 26.5.2008 – VII-Verg

14/08; OLG Brandenburg, Beschluss v. 12.2.2008 – Verg W 18/07; VK Bund, Beschluss v. 20.4.2009 – VK 2-36/09;
VK Sachsen, Beschlüsse v. 19.12.2008 – 1/SVK/061-08 und 1/SVK/064-08; VK Schleswig-Holstein, Beschluss v.
17.9.2008 – VK-SH 10/08; a.A. BayObLG, Beschluss v. 24.5.2004 – Verg 06/04; LSG Baden-Württemberg, Beschluss
v. 23.1.2009 – L 11 WB 5971/08; Heßhaus, VergabeR 2007 (Sonderheft 2a), 333 (338).

51 VK Südbayern, Beschluss v. 7.3.2014 – Z3-3-3194-1-02-01/14.
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ten. Hingegen verfügen Ärztekammern52 und Industrie- und Handelskammern53 nach der
Rechtsprechung über eine organisatorische und haushalterische Autonomie, die eine mittel-
bare Finanzierung ausschließe. Die bisherige Rechtsprechung54 lehnt auch eine mittelbare Fi-
nanzierung von Religionsgemeinschaften ab.
Bei der Voraussetzung der überwiegenden Finanzierung kommt es nicht darauf an, dass auch
eine staatliche Einflussmöglichkeit auf die Vergabeentscheidung besteht.55 Anhaltspunkte
für eine solche Einschränkung lassen sich dem Wortlaut nicht entnehmen. Für die Sicherstel-
lung eines wirtschaftlichen Beschaffungsverhaltens der öffentlichen Hand als eine der primä-
ren vergaberechtlichen Zielsetzungen kann es auch nicht darauf ankommen, ob eine staatli-
che Finanzierung mit besonderen Einflussmöglichkeiten verbunden ist.

bb) Aufsicht über die Leitung
Nach § 99 Nr. 2 lit. c GWB liegt eine Staatsverbundenheit vor, wenn die Leitung der juristischen
Person der Aufsicht durch Stellen nach § 99 Nr. 1 oder Nr. 3 GWB unterliegt.
Bei juristischen Personen, die eine Vielzahl verschiedener im Allgemeininteresse liegende Auf-
gaben nichtgewerblicher Art erfüllen und aufgrund dieser Aufgaben unterschiedlichen staatli-
chen Aufsichtsbefugnissen unterliegen, ist für die Frage der Erfüllung des Kriteriums der Auf-
sicht über die Leitung im Sinne von § 99 Nr. 2 GWB für alle Aufsichtsbefugnisse zu klären,
ob diese es staatlichen Stellen ermöglichen, die Entscheidungen der juristischen Person auch
in Bezug auf öffentliche Aufträge zu beeinflussen.56 Entscheidend ist, ob die Aufsichtsbefug-
nisse einen aktiven Eingriff in das laufende Geschäft der Einrichtung ermöglichen und darüber
hinaus dieses auch richtungsweisend beeinflussen können sowie über eine bloß nachträgli-
che Kontrolle von bereits abgeschlossenen Vorgängen der Einrichtung hinausgehen.57

Es ist daher für den jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob die der staatlichen Stelle eingeräumte
Aufsicht eine Verbindung schafft, die es dieser ermöglicht, die Entscheidungen der juristi-
schen Person in Bezug auf die Vergabe öffentlicher Aufträge zu beeinflussen.58 Unterliegt das
fragliche Rechtssubjekt der Fachaufsicht, ist allgemein anerkannt, dass es sich dabei um ei-
nen Fall der Aufsicht über die Leitung im Sinne des § 99 Nr. 2 GWB handelt, da hierbei auch
Entscheidungen unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten überprüft werden können.59 Die
Rechtsaufsicht genügt in der Regel nicht.60 Auf die Unterscheidung zwischen Rechts- oder
Fachaufsicht kommt es allerdings nur indiziell an.61 Treten bei einer Rechtsaufsicht Unterrich-
tungs- und Kontrollrechte hinzu, kann eine hinreichende Aufsicht vorliegen. Das Bayerische
Rote Kreuz ist nach der Rechtsprechung der VK Südbayern62 daher als öffentlicher Auftragge-
ber im Sinne von § 99 Nr. 2 lit. b GWB anzusehen.63

52 EuGH, Urteil v. 12.9.2013 – Rs. C-526/11 (Ärztekammer Westfalen-Lippe), Rn. 30.
53 VK Sachsen, Beschluss v. 12.11.2015 – 1/SVK/033-15; a.A. VK Baden-Württemberg, Beschluss v. 28.12.2009 –

1 VK 61/09.
54 OLG Celle, Beschluss v. 25.8.2011 – 13 Verg 5/11; a.A. Schröder, NZBau 2010, 731 (733).
55 EuGH, Urteil v. 13.12.2007 – Rs. C-337/06 (Bayerischer Rundfunk), Rn. 55, VergabeR 2008, 42 (49); OLG Düsseldorf,

Beschluss v. 21.7.2006 – Verg 13/06, VergabeR 2006, 893 (898); Antweiler/Dressen, EuZW 2007, 107 (108); Heuvels,
NZBau 2008, 166 (167); Korthals, NZBau 2006, 215 (217); a.A. Dreher, NZBau 2005, 297 (303); Opitz, NVwZ 2003,
1087 (1090).

56 Vgl. VK Südbayern, Beschluss v. 27.3.2014 – Z3-3-3194-1-01-01/14.
57 Vgl. VK Südbayern, Beschluss v. 27.3.2014 – Z3-3-3194-1-01-01/14.
58 EuGH, Urteil v. 1.2.2001 – Rs. C-237/99 (Kommission/Frankreich), VergabeR 2001, 118; OLG Düsseldorf, Beschluss

v. 30.4.2003 – Verg 67/02, NZBau 2003, 400 (403 f.).
59 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 6.7.2005 – Verg 22/05; BayObLG, Beschluss v. 24.5.2004 – Verg 6/04, NZBau 2004,

623 (624).
60 BayObLG, Beschluss v. 21.10.2004 – Verg 17/04; Beschluss v. 10.9.2002 – Verg 23/02, VergabeR 2003, 94 (96);

VK Rheinland-Pfalz, Beschluss v. 1.2.2005 – VK 01/05.
61 VK Südbayern, Beschluss v. 27.3.2014 – Z3-3-3194-1-01-01/14.
62 VK Südbayern, Beschluss v. 27.3.2014 – Z3-3-3194-1-01-01/14.
63 A.A. BayObLG, Beschluss v. 10.9.2002 – Verg 23/02.
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cc) Bestimmung der Mitglieder Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane
Nach § 99 Nr. 2 lit. c GWB liegt eine Staatsverbundenheit vor, wenn mehr als die Hälfte der
Mitglieder eines der juristischen Person zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen
Organe durch Stellen nach § 99 Nr. 1 oder Nr. 3 GWB bestimmt worden sind.
Zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufene Organe sind insbesondere die gesetzlich
vorgesehenen Vertretungs- und Aufsichtsorgane. Bei der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung ist dies die Geschäftsführung (§§ 6, 35 GmbHG), bei Aktiengesellschaften der Vorstand
(§§ 76 ff. AktG) und der Aufsichtsrat (§§ 95 ff. AktG).
Der Wortlaut der Regelung verlangt eine tatsächliche Bestimmung der Mitglieder. Nicht aus-
reichend ist daher die bloße vertragliche oder gesetzliche Möglichkeit zur Bestellung der Mit-
glieder.64

3. Verbände

§ 99 Nr. 3 GWB erfasst als öffentliche Auftraggeber Verbände, deren Mitglieder aus öffentli-
chen Auftraggebern gemäß § 99 Nr. 1 oder Nr. 2 GWB bestehen können und miteinander koo-
perieren. Die Verbände erfüllen Aufgaben, die ihre Mitglieder als öffentliche Auftraggeber
wahrzunehmen haben, und werden deshalb als öffentliche Auftraggeber eingestuft.
Der Verbandsbegriff umfasst Zusammenschlüsse aller Art.65 Erfasst sind daher kommunale
Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Verbände und privatrechtliche Verbände.66 Einen Ver-
band stellen auch Bund und Länder dar, wenn sie zusammen als Gebietskörperschaften Ver-
gabemaßnahmen vornehmen.67

Auf die Rechtsform kommt es nicht an.68 Eine entsprechende Einschränkung enthält die Vor-
schrift nicht. Der Verband kann daher auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts sein.69

Ein Verband mit Rechtsfähigkeit kann zudem nach § 99 Nr. 2 GWB öffentlicher Auftraggeber
sein. Gemeindeverbände können als Gebietskörperschaft der Regelung in § 99 Nr. 1 GWB un-
terfallen. Die Frage, in welchem Verhältnis die Vorschriften zu § 99 Nr. 3 GWB stehen, ist auf-
grund derselben Rechtsfolgen allein rechtstheoretischer Natur.70

Vorgaben für die Mindestanzahl der öffentlichen Auftraggeber nach § 99 Nr. 1 oder Nr. 2 GWB
als Mitglieder des Verbandes enthält die Regelung nicht. Voraussetzung für die Verbandsei-
genschaft nach § 99 Nr. 3 GWB ist aber, dass wenigstens zwei öffentliche Auftraggeber nach
§ 99 Nr. 1 oder Nr. 2 GWB zu den Mitgliedern gehören.71 Die Verbandseigenschaft wird dabei
nicht allein dadurch in Frage gestellt, dass dem Verband neben öffentlichen Auftraggebern
auch andere Mitglieder angehören.72

4. Auftraggeber aufgrund Subventionierung

Nach § 99 Nr. 4 GWB sind öffentliche Auftraggeber auch natürliche oder juristische Personen
des privaten Rechts sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter
§ 99 Nr. 2 GWB fallen, in den Fällen, in denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung
von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder
Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbindung stehende Dienstleistungen und Wettbe-
werbe von Stellen, die unter § 99 Nr. 1 bis 3 GWB fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorha-
ben zu mehr als 50 Prozent subventioniert werden. Aufgrund der überwiegenden Finanzie-
rung des Projekts besteht auch in diesen Fällen ein (punktuelles) staatliches Beherrschungs-

64 Badenhausen-Fähnle, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 99 Rn. 78.
65 VK Bremen, Beschluss v. 20.6.2012 – 16-VK 1/12.
66 Vgl. Badenhausen-Fähnle, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 99 Rn. 87.
67 Vgl. OLG Brandenburg, Beschluss v. 3.8.1999 – 6 Verg 1/99.
68 VK Bremen, Beschluss v. 20.6.2012 – 16-VK 1/12.
69 OLG München, Beschluss v. 20.3.2014 – Verg 17/13; VK Bremen, Beschluss v. 20.6.2012 – 16-VK 1/12.
70 OLG München, Beschluss v. 20.3.2014 – Verg 17/13. Für einen Vorrang von § 99 Nr. 3 GWB etwa Badenhausen-

Fähnle, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 99 Rn. 88.
71 Dörr, in: Dreher/Motzke, Vergaberecht, § 98 GWB Rn. 117.
72 OLG München, Beschluss v. 20.3.2014 – Verg 17/13.
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§ 1 VgV Müller-Wrede

verhältnis, das die Einordnung als öffentlicher Auftraggeber bezogen auf das konkrete
Auftragsprojekt rechtfertigt.
Die Aufzählung der geförderten Baumaßnahmen in § 99 Nr. 4 GWB ist abschließend.73 Über
die dort genannten Baumaßnahmen hinaus kann die Eigenschaft als öffentlicher Auftragge-
ber mithin nicht nach der Regelung begründet werden.
Der Begriff der Tiefbaumaßnahme umfasst die Planung und Errichtung von Bauwerken an
oder unter der Erdoberfläche.74 Er wird in Anhang II RL 2014/24/EU spezifiziert. Zu den Tief-
baumaßnahmen gehören danach insbesondere Erdbewegungsarbeiten und Landeskultur-
baum sowie Tunnel-, Schacht- und Straßenbauten.75 Unter der Errichtung sind nach der bishe-
rigen Rechtsprechung76 nicht allein die Schaffung eines Neubaus, sondern sämtliche Bauauf-
träge, insbesondere Sanierungen und Modernisierungen, zu verstehen.
Das Vorhaben muss zu mehr als 50 % aus öffentlichen Mitteln finanziert sein. Bei den Kosten
des Vorhabens sind die gesamten Projektkosten einzuberechnen.77 Es kommt danach nicht
allein auf die nach dem Zuwendungsbescheid benannten förderfähigen Kosten oder den ge-
schätzten Auftragswert im Sinne von § 3 VgV an.78

III. Öffentlicher Auftrag

Die VgV erfasst nach § 1 Abs. 1 VgV die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Nach der Rege-
lung betrifft die VgV nur die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, die dem Teil 4 GWB unterliegt.
Maßgeblich für das Begriffsverständnis des öffentlichen Auftrags ist daher die Vorschrift in
§ 103 Abs. 1 GWB. Ein öffentlicher Auftrag ist danach ein entgeltlicher Vertrag zwischen öf-
fentlichen Auftraggebern und Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die die Lie-
ferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen oder die Erbringung von Dienstleistun-
gen zum Gegenstand haben.
Erforderlich ist nach der Legaldefinition ein Beschaffungsbezug. Damit scheiden Veräuße-
rungsgeschäfte grundsätzlich aus.79 Der öffentliche Auftraggeber muss als Nachfrager auf
dem Markt auftreten.80

Nach richtlinienkonformer Auslegung ist der Vertragsbegriff weit zu fassen und erfasst nicht
nur die privatrechtlichen (§§ 145 ff. BGB) und öffentlich-rechtlichen Verträge (§§ 54 ff.
VwVfG), sondern setzt lediglich das Einvernehmen zweier Personen voraus.81 Auf eine be-
stimmte Form des Vertrages kommt es nicht an.82

Der Vertrag muss zudem entgeltlich sein. Somit scheiden die nach deutschem Zivilrecht un-
entgeltlichen Vertragstypen Schenkung, Leihe und Auftrag aus.83 Ausreichend ist aber jeder
vom Auftragnehmer für die Leistung erlangte geldwerte Vorteil.84 Die Entgeltlichkeit ist daher
auch beim Verwaltungssponsoring in der Regel gegeben.85

73 OLG Düsseldorf, Beschluss v. 13.1.2014 – VII-Verg 11/13; OLG München, Beschluss v. 10.11.2010 – Verg 19/10;
BayObLG, Beschluss v. 29.10.2004 – Verg 22/04; VK Baden-Württemberg, Beschluss v. 10.8.2016 – 1 VK 29/16;
VK Nordbayern, Beschluss v. 19.10.2015 – 21.VK-3194-38/15; VK Brandenburg, Beschluss v. 7.12.2010 – VK 60/10;
VK Berlin, Beschluss v. 15.1.2002 – VK-B2-40/01.

74 Badenhausen-Fähnle, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 99 Rn. 96.
75 VK Brandenburg, Beschluss v. 21.12.2004 – VK 64/04.
76 OLG Jena, Beschluss v. 30.5.2002 – 6 Verg 3/02.
77 VK Nordbayern, Beschluss v. 30.9.2015 – 21.VK-3194-33/15.
78 VK Nordbayern, Beschluss v. 30.9.2015 – 21.VK-3194-33/15.
79 von Engelhardt/Kaelble, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 103 Rn. 48.
80 BayObLG, Beschluss v. 27.2.2003 – Verg 01/03.
81 Vgl. EuGH, Urteil v. 12.7.2001 – Rs. C-399/98 (Teatro alla Bicocca), Rn. 63 ff, 386; OLG Düsseldorf, Beschluss v.

4.3.2009 – Verg 67/08, VergabeR 2009, 799 (801).
82 von Engelhardt/Kaelble, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 103 Rn. 28.
83 von Engelhardt/Kaelble, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 103 Rn. 77.
84 BGH, Urteil v. 1.12.2008 – X ZB 31/08; OLG Celle, Beschluss v. 8.9.2014 – 13 Verg 7/14; OLG Naumburg, Beschluss

v. 17.1.2014 – 2 Verg 6/13; OLG Düsseldorf, Beschluss v. 7.3.2012 – VII-Verg 78/11; BayObLG, Beschluss v.
27.2.2003 – Verg 01/03.

85 von Engelhardt/Kaelble, in: Müller-Wrede, GWB-Vergaberecht, § 103 Rn. 81 f.; Müller-Wrede, Festschrift für Reinhold
Thode, 431 (440 f.).
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